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72. Einsetzung von Habilitationskommissionen 
 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Alexander ROSENKRANZ, gibt bekannt, dass der Senat 
der Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 16.12.2020 gemäß § 103 Abs. 7 UG 2002 für 
folgende Personen Habilitationskommissionen eingesetzt hat: 
 

Dr. med. univ. Harald HAIDL, für das Fach „Kinder- und Jugendheilkunde“ 
 
Kommissionsmitglieder Professor*innen: 
Univ.-Prof.in Dr.in Barbara Plecko 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Gamillscheg 
Univ.-Prof. DDr. Philipp Metnitz 
Univ.-Prof. Dr. Markus Herrmann  
Ersatzmitglied: Univ.-Prof. Dr. Akos Heinemann 
 
Kommissionsmitglieder Mittelbau: 
Assoz. Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Julia Mader 
Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Adelheid Kresse 
Ersatzmitglied: Ao Univ.-Prof. Dr. Albert Woelfler 
 
Kommissionsmitglieder Studierende gem. HSG: 
Kujtim Bytyqi  
 
 
In der konstituierenden Sitzung am 12.01.2021 wurde Univ.-Prof. DDr. Philipp Metnitz zum Vorsitzenden 
gewählt.  
 
 

Mag.a Corina Theresia MADREITER-SOKOLOWSKI, PhD, für das Fach  
„Molekularbiologie und Biochemie“ 

 
Kommissionsmitglieder Professor*innen: 
Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Dagmar Kratky 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Graier 
Univ.-Prof. Dr. Herbert Strobl 
Univ.-Prof.in Dr.in Andrea Olschewski  
Ersatzmitglied: Univ.-Prof. Dr. Niels Hammer 
 
Kommissionsmitglieder Mittelbau: 
Assoz. Prof. Priv. Doz. Dr. Andreas Prokesch 
Univ.-Ass. in Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Nassim Ghaffari Tabrizi-Wizsy 
Ersatzmitglied: Dr.in Elisabeth Trapp 
 
Kommissionsmitglieder Studierende gem. HSG: 
Victoria Ruhdorfer 
 
 
In der konstituierenden Sitzung am 12.01.2021 wurde Univ.-Prof.in Dr.in Andrea Olschewski zur  
Vorsitzenden gewählt.  
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Mag.a Angela HORVATH, PhD, für das Fach „Innere Medizin, theoretisch-experimentell“ 
 
Kommissionsmitglieder Professor*innen: 
Univ.-Prof.in Dr.in Barbara Obermayer-Pietsch 
Univ.-Prof.in Dr.in Christine Moissl-Eichinger 
Univ.-Prof. Dr. Peter Fickert 
Univ.-Prof. DDr. Peter Schemmer  
Ersatzmitglied: Univ.-Prof. Dr. Thomas Pieber 
 

Kommissionsmitglieder Mittelbau: 
Priv.-Doz.in DDr.in Sabrina Mörkl 
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Wagner, MA 
Ersatzmitglied: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Karl Öttl 
 
 
Kommissionsmitglieder Studierende gem. HSG: 
Andrea Serban 
 
 
In der konstituierenden Sitzung am 12.01.2021 wurde Univ.-Prof.in Dr.in Barbara Obermayer-Pietsch zur 
Vorsitzenden gewählt.  
 

Univ.-Prof. Dr. Alexander ROSENKRANZ 
Vorsitzender des Senates 

 
 
73. Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien Human- und  
Zahnmedizin 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat der Medizinischen 
Universität Graz gemäß § 71c Abs. 1 in Verbindung mit § 63 Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBI.I Nr. 
120/2002, idgF, nach Anhörung des Senats, folgende Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu 
den Diplomstudien Humanmedizin und Zahnmedizin, die am 11.01.2021 vom Universitätsrat genehmigt 
worden ist, beschlossen hat: 
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Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien Human- und 

Zahnmedizin 
 

Das Rektorat der Medizinischen Universität Graz hat gemäß § 71c Abs 1 in Verbindung mit § 63 

Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl.I Nr.120/2002, idgF, nach Anhörung des Senats, folgende 

Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien Humanmedizin und 

Zahnmedizin, die am 11.01.2021 vom Universitätsrat genehmigt worden ist, beschlossen. 

 
Präambel 

 
Die Medizinische Universität Graz führt seit dem Kalenderjahr 2013 gemeinsam mit der 

Medizinischen Universität Wien, der Medizinischen Universität Innsbruck und der Medizinischen 

Fakultät der Johannes-Kepler-Universität Linz auf Basis des § 71c UG (ehemals § 124b UG) eine 

kapazitätsorientierte Studienplatzvergabe für die Studienwerber*innen der Diplomstudien 

Human- und Zahnmedizin und des Bachelorstudiums Humanmedizin durch. 

Das Aufnahmeverfahren beruht auf den Ergebnissen einer Delphi-Umfrage unter den Lehrenden 

der vier Medizinischen Universitäten sowie auf einer Literaturauswertung und den 

studienplanspezifischen Kompetenzen (Lernziele). Die Studienplätze werden mittels eines 

Aufnahmeverfahrens (Aufnahmetest Humanmedizin – MedAT-H, Aufnahmetest Zahnmedizin – 

MedAT-Z) für das jeweilige Studium vergeben. 

Die Gestaltung des Aufnahmeverfahrens 2021 baut auf die im Zuge der bisherigen gemeinsamen 

Aufnahmeverfahren gewonnenen Erkenntnisse auf und stellt somit eine Weiterentwicklung des 

bisherigen Procederes dar. Die inhaltliche Gestaltung des Aufnahmeverfahrens wird in einer 

eigenen Verordnung des Rektorates der Medizinischen Universität Graz geregelt. 

I.  Regelungsinhalt 

 
§ 1. Diese Verordnung regelt die Beschränkung des Zugangs für die Diplomstudien Humanmedizin 

(UO 202) und Zahnmedizin (UO 203) an der Medizinischen Universität Graz aufgrund eines 

Aufnahmeverfahrens vor der Zulassung zum Studium gem. § 71c UG. 

II.  Geltungsbereich 

 
§ 2. Die Regelung über Zugangsbeschränkungen gilt für alle Studienwerber*innen, die erstmals 

für die Diplomstudien Human- oder Zahnmedizin an der Medizinischen Universität Graz für das 

Studienjahr 2021/2022 zugelassen werden wollen. Die Aufnahme von Studienwerber*innen 

erfolgt zum Beginn des Studienjahres. Es gilt auch für jene Studienwerber*innen, die aufgrund 

des Auswahlverfahrens 2005/06 nicht zulassungsfähig waren. 

 

§ 3. Die Bestimmungen für das Aufnahmeverfahren gemäß §§ 5 bis 13 dieser Verordnung gelten 
nicht für: 

 
(1) Studierende an der Medizinischen Universität Graz, die zum Zeitpunkt des 

Aufnahmeverfahrens zum Diplomstudium der Humanmedizin (UO 202) oder 

Zahnmedizin (UO 203) zugelassen sind und das Studium, zu dem sie zugelassen sind, 

fortsetzen (§ 62 UG); Studierende an der Medizinischen Universität Graz, die zum 

Diplomstudium der Humanmedizin (UO 202) oder Zahnmedizin (UO 203) zugelassen 

waren und das Studium nach einer Unterbrechung fortsetzen. 

(2) Studierende an der Medizinischen Universität Graz, die zum Zeitpunkt des 

Aufnahmeverfahrens zum Studium der Medizin (UO 201) zugelassen sind und ex lege 

(aufgrund des Curriculums) oder freiwillig in das Diplomstudium der Humanmedizin 
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(UO 202) überwechseln, 

(3) Studierende, die zu einem Medizinstudium an einer ausländischen Universität oder 

gleichwertigen ausländischen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung 

zugelassen sind und im Rahmen eines internationalen Mobilitätsprogramms (z.B. 

ERASMUS) an den Medizinischen Universitäten Wien, Innsbruck, Graz oder der 

Medizinischen Fakultät Linz studieren, 

(4) Quereinsteiger*innen iSd § 14, 

(5) Studienplatztauscher*innen iSd § 15 sowie 

(6) Studienwerber*innen in Ausbildung zum Facharzt bzw. zur Fachärztin für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie iSd § 16. 

 

III .  Zahl der Studienplätze 
 

§ 4. (1) Folgende Platzzahlen werden entsprechend den vorhandenen Kapazitäten und der mit 

dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft geschlossenen 

Leistungsvereinbarung für die Diplomstudien Humanmedizin und Zahnmedizin an der 

Medizinischen Universität Graz festgelegt: 

 

Humanmedizin Zahnmedizin Gesamt 
336 24 360 

 

(2) Von den in Abs. 1 festgelegten Studienplätzen für Humanmedizin sind gemäß § 71c Abs. 5 UG 
 

1. 95 vH für EU-Bürger*innen und ihnen im Hinblick auf den Studienzugang gleichgestellte 

Personen und 

2. 75 vH für Inhaber*innen von in Österreich ausgestellten Reifezeugnissen vorbehalten. 

 
IV. Aufnahmeverfahren für die Diplomstudien Humanmedizin und Zahnmedizin 

 
§ 5. (1) Die Aufnahme von Studienwerber*innen für das Diplomstudium Humanmedizin und für 

das Diplomstudium Zahnmedizin richtet sich nach dem Aufnahmeverfahren gemäß §§ 6 ff. Die 

Vergabe der Studienplätze (§ 4) für die Diplomstudien Human- und Zahnmedizin erfolgt im 

Rahmen des Aufnahmeverfahrens mittels der für das jeweilige Studium vorgesehenen 

Aufnahmetests (Aufnahmetest Humanmedizin – MedAT-H, Aufnahmetest Zahnmedizin – MedAT-

Z), die der Abklärung der Studieneignung und damit der Überprüfung der den 

Ausbildungserfordernissen des Studiums der Humanmedizin / Zahnmedizin entsprechenden 

leistungsbezogenen Kriterien sowie einer objektiven und transparenten Auswahl von 

Studienwerber*innen dienen. 

 
(2) Zur Teilnahme am Aufnahmeverfahren (§§ 6 ff) sind Personen berechtigt, die zum Zeitpunkt 

der Internet-Anmeldung 

1. ein (Reife)Zeugnis gemäß § 64 UG besitzen, 

2. die 12. Schulstufe einer allgemeinbildenden höheren Schule gemäß 

Schulorganisationsgesetz (BGBl. Nr. 242/1962, idgF) absolvieren, 

3. die 13. Schulstufe einer berufsbildenden höheren Schule oder einer höheren Anstalt für 

Lehrer- und Erziehungsbildung gemäß Schulorganisationsgesetz (BGBl. Nr.242/1962, 

idgF) absolvieren, 

4. zur Studienberechtigungsprüfung gemäß § 64a UG iVm der Verordnung über die 

Durchführung der Studienberechtigungsprüfung der jeweiligen Universität zugelassen 

sind, 

5. zur Berufsreifeprüfung gemäß Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung (BGBl. I Nr. 
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68/1997, idgF) zugelassen sind, oder 

6. die sich in einem den Z 2 und 3 entsprechenden Ausbildungsstand an einer ausländischen 

anerkannten Bildungseinrichtung befinden. 

(3) Die den Studienwerber*innen im Zuge des Aufnahmeverfahrens gemäß §§ 6 ff erwachsenden 

Kosten sind nicht erstattungsfähig. 

(4) Auf das gegenständliche Verfahren kommt ausschließlich die Verfahrensregelung dieser 

Verordnung sowie der Verordnung betreffend die Testinhalte (§ 10 Abs. 1) zur Anwendung. 

Internet-Anmeldung 
 

§ 6. (1) Die Studienwerber*innen haben sich innerhalb der von den Rektoraten der Medizinischen 

Universitäten Wien, Innsbruck, Graz und der Johannes-Kepler-Universität Linz einvernehmlich 

festgelegten Anmeldefrist, die am 01. März 2021 beginnt und am 31. März 2021 um 24:00 Uhr 

endet, für den jeweiligen Aufnahmetest online, mittels Web-Formulars im ANV-Webtool 

anzumelden. 

 
(2) Bei dieser Anmeldung sind neben allgemeinen (persönlichen) Daten, die Wahl des Studiums 

(Humanmedizin/Zahnmedizin) sowie die Wahl des Studienortes (Wien, Innsbruck, Linz oder 

Graz) anzugeben. Des Weiteren werden Daten der Studienwerber*innen sowie deren Eltern im 

Sinne des § 143 Abs. 42 UG erfasst und anonymisiert sowie aggregiert für statistische und 

Evaluierungszwecke verwendet. 

 
(3) Die Angabe des gewünschten Studiums und des gewünschten Studienortes, für das bzw. für 

den die Zulassung erfolgen soll, ist verbindlich. Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich. 

(4) Eine Internet-Anmeldung nach Ende der Anmeldefrist oder eine Fristerstreckung für die 

Anmeldung ist nicht möglich. Die Internet-Anmeldung ist ausschließlich innerhalb der 

festgesetzten Frist möglich und wird erst mit Einlangen des Kostenbeitrages (§ 7) gültig. 

(5) Das ANV-Webtool, über das die Anmeldung erfolgt, wird bis spätestens Mitte Februar des 

jeweiligen Jahres im Internet auf der Website der Medizinischen Universität Graz 

veröffentlicht. Eine unvollständig ausgefüllte und/oder wahrheitswidrige und/oder nicht den 

Formvorschriften (insbes. Abs. 1- 3) entsprechende und/oder nicht fristgerechte Anmeldung ist 

ungültig und bleibt unberücksichtigt. Aufträge zur Verbesserung haben nicht zu  erfolgen. 

 
Beitrag zur Deckung der Kosten 

 

§ 7. (1) Um ein geordnetes und effizientes Aufnahmeverfahren zu gewährleisten sowie um die 

Ernsthaftigkeit der getätigten Internet-Anmeldung zu bestätigen, haben die 

Studienwerber*innen einen vom Rektorat der Medizinischen Universität Graz jährlich 

festzusetzenden Beitrag zur Deckung der Kosten zu leisten. Dieser dient dem Ordnungszweck 

und als Beitrag zur Deckung der Kosten der Testdurchführung und beträgt Euro  110.-. 

(2) Der vollständige Beitrag muss innerhalb der vom Rektorat festgelegten Frist, die am 01. 

März 2021 beginnt und am 31. März 2021 endet, mittels des von der Medizinischen Universität 

Graz zur Verfügung gestellten ePayment-Angebots bezahlt werden. Die dafür erforderlichen 

Informationen werden im Rahmen der Internet-Anmeldung (§ 6) bekanntgegeben. Die 

Studienwerber*innen haben die ausdrückliche Verpflichtung, die Verlautbarungen auf der 

Website der Medizinischen Universität Graz zu verfolgen und die Bezahlung des Beitrags zur 

Deckung der Kosten so vorzunehmen, dass sie rechtzeitig einlangt sowie die gültige Einzahlung 

des Beitrags zur Deckung der Kosten zu überprüfen. 
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(3) Eine Internet-Anmeldung gilt als zurückgezogen, wenn der vollständige Beitrag zur Deckung 

der Kosten nicht innerhalb der vom Rektorat festgelegten Frist einbezahlt wurde. Die Internet-

Anmeldung wird damit ungültig und eine Testteilnahme ist ausgeschlossen. Wird der Beitrag zur 

Deckung der Kosten nach der festgelegten Frist eingezahlt, so ist dieser zurückzuerstatten. 

 
(4) Erscheinen Studienwerber*innen trotz gültiger Internet-Anmeldung (§ 6) nicht zum Test, 

besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des geleisteten Beitrages zur Deckung der Kosten. 

 

Information zum Aufnahmeverfahren 
 

§ 8. (1) Detaillierte Informationen hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen für die 

Diplomstudien Human- und Zahnmedizin, zu den Aufnahmetests sowie zum Testablauf werden 

auf der Website der Medizinischen Universität Graz zur Verfügung gestellt. Sämtliche 

Informationen erfolgen auf elektronischem Weg. Dies bedeutet auch, dass Studienwerber*innen 

aktiv Informationen von der Website der Med Uni Graz abrufen müssen.  

(2) Der Aufnahmetest findet am 21. Juli 2021 zeitgleich an den Medizinischen Universitäten 

Graz, Innsbruck und Wien, sowie an der Johannes-Kepler-Universität Linz statt. Der Testort, 

die Uhrzeit und die Testdauer werden allen Studienwerber*innen auf der Website der 

Medizinischen Universität Graz bekannt gegeben. 

(3) Die Studienwerber*innen erhalten nach Ablauf der Frist für das Einbezahlen des Beitrages zur 

Deckung der Kosten und die Internet-Anmeldung bis spätestens 08. Mai 2021, über das ANV-

Webtool der Medizinischen Universität Graz, Informationen zum Status ihrer Anmeldung. 

 

Ausschluss 
 

§ 9. (1) Teilnehmer*innen am Aufnahmetest, die den ordnungsgemäßen Testablauf 

beeinträchtigen, können durch die Aufsichtsperson von der weiteren Teilnahme am Test 

ausgeschlossen werden. In diesem Fall zählt als Testergebnis des*der Studienwerber*in das bis 

zum Ausschluss erzielte Resultat. 

(2) Nutzt ein*e Teilnehmer*in unerlaubte Hilfsmittel oder wird auf andere Weise versucht, das 

Ergebnis zu beeinflussen, ist dies vom Aufsichtspersonal zu dokumentieren (Vermerk). Die *der 

Teilnehmer*in ist berechtigt, den Aufnahmetest abzuschließen; sie*er wird jedoch unabhängig 

vom erreichten Testwert bei zwei erhaltenen Vermerken nicht in die Rangliste aufgenommen. 

Dies gilt auch, wenn Unredlichkeiten nach Abschluss des Aufnahmetests festgestellt werden. 

Unredlichkeiten sind insbesondere die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, die Benützung von 

Fotoapparaten, Handys, PDAs, PCs oder sonstigen elektronischen Geräten während des Tests 

oder das Bearbeiten eines Testabschnitts außerhalb der dafür zugestandenen Zeit. 

(3) Studienwerber*innen, die die Ruhe und Ordnung im Saal stören, können vom 

Aufsichtspersonal nach einmaliger vorheriger Abmahnung von der weiteren Teilnahme am 

Aufnahmetest ausgeschlossen werden, wenn dies zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen 

Testablaufs erforderlich ist. Bei schwerwiegender Störung der Ruhe und Ordnung durch 

ungebührliches Verhalten, insbesondere durch Beleidigung oder Bedrohung des 

Aufsichtspersonals, ist das Aufsichtspersonal berechtigt, den*die Studienwerber*in ohne 

vorherige Abmahnung unverzüglich des Saales zu verweisen. 
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Testdurchführung, Auswertung, Ergebnisfeststellung und Ranglisten 
 

§ 10. (1) Die Vergabe der Studienplätze (§ 4) für das Diplomstudium Humanmedizin sowie das 

Diplomstudium Zahnmedizin erfolgt durch die dafür jeweils vorgesehenen Aufnahmetests 

Humanmedizin MedAT-H bzw. Zahnmedizin MedAT-Z, deren Testinhalte sowie Testauswertung 

in einer eigenen Verordnung vom Rektorat geregelt werden. 

(2) Nach Absolvierung der Aufnahmetests wird für jede*n Studienwerber*in der jeweilige 

Testwert ermittelt sowie die daraus resultierende Rangfolge erstellt (Rangliste). 

(3) Die Ergebnisfeststellung führt an der jeweiligen Medizinischen Universität  bzw. Fakultät zu 

je einer Rangliste der Studienwerber*innen für das jeweilige Studium 

(Humanmedizin/Zahnmedizin). Die Studienwerber*innen werden dabei nach dem Testwert 

anhand ihrer Angaben im Aufnahmeverfahren (§§ 6 ff) gereiht. 

(4) Für das Diplomstudium Humanmedizin werden die zur Verfügung stehenden Studienplätze 

(§ 4 Abs. 1) grundsätzlich an jene Studienwerber*innen vergeben, die in der Rangliste auf den 

ersten 336 Plätzen aufscheinen. Entspricht die Zusammensetzung der ersten 336 Plätze nicht 

den in § 4 Abs. 2 normierten Anforderungen, ist die Rangliste unter größtmöglicher Wahrung 

der sich aus dem Testergebnis ergebenden Reihenfolge der Studienwerber*innen so lange durch 

den Austausch von Studienwerber*innen, die das/die zu wenig stark repräsentierte/n 

Kriterium/Kriterien nicht erfüllen, durch Studienwerber*innen, die in der Rangliste unmittelbar 

nachgereiht sind, das/die zu wenig stark repräsentierte Kriterium/Kriterien jedoch erfüllen, zu 

modifizieren, bis von den ersten 336 Plätzen mindestens 95 vH auf EU-Bürger*innen und ihnen 

im Hinblick auf den Studienzugang gleichgestellte Personen, sowie mindestens 75 vH auf 

Inhaber*innen in Österreich ausgestellter Reifezeugnisse entfallen. Für das Diplomstudium 

Zahnmedizin werden die Studienplätze an jene Studienwerber*innen vergeben, die in der 

Rangliste auf den ersten 24 Plätzen aufscheinen. 

(5) Bei Rangbindungen am letzten Rangplatz des gleichen Kontingents (Humanmedizin) bzw. am 

letzten Rangplatz der verfügbaren Studienplätze (Zahnmedizin) erhalten alle 

Studienwerber*innen mit der jeweiligen Rangbindung einen Studienplatz, auch wenn damit die 

Studienplatzanzahl des jeweiligen Kontingents bzw. der verfügbaren Studienplätze 

überschritten wird. 

(6) Die Ergebnisse des Aufnahmeverfahrens werden am Ende der Kalenderwoche 33 den 
einzelnen Studienwerber*innen über das ANV-Webtool bekannt gegeben. Jede*r 
Studienwerber*in erhält eine individualisierte Rückmeldung in Form eines 
Einzelergebnisnachweises über das ANV-Webtool. 

 
Zulassung 

 
§ 11. (1) Zum Studium der Humanmedizin/Zahnmedizin können nur jene Studienwerber*innen 

zugelassen werden, die aufgrund der Rangliste (§ 10 Abs. 2 bis 5 und § 11 Abs. 2) einen 

Studienplatz (§ 4) für das jeweilige Studium an der gewählten Medizinischen Universität bzw. 

der Medizinischen Fakultät der Johannes-Kepler-Universität Linz erhalten haben. Melden sich 

im Rahmen der Internet-Anmeldung gemäß § 6 weniger Studienwerber*innen an als 

Studienplätze für das Diplomstudium Humanmedizin oder für das Diplomstudium Zahnmedizin 

gemäß § 4 vorgesehen sind, wird kein Aufnahmeverfahren durchgeführt und jede*r 

Studienwerber*in erhält einen Studienplatz, sofern die Voraussetzungen gemäß Abs. 3 erfüllt 

sind. 

(2) Wenn zum Zeitpunkt der Zulassung zum Studium der Humanmedizin eine andere als die 

von den StudienwerberInnen im Rahmen der Internet-Anmeldung angegebene Zuordnung gemäß 
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§ 4 Abs. 2 rechtlich geboten ist, hat eine Modifizierung nach § 10 Abs. 4 zu erfolgen. 

(3) Die Zulassung zum Studium der Humanmedizin/Zahnmedizin setzt voraus, dass der*die 

Studienwerber*in einen Studienplatz aufgrund der Rangliste gemäß § 10 Abs. 2 bis 5 und § 11 

Abs. 2 für das betreffende Studienjahr für die gewählte Studienrichtung erlangt hat und die 

Voraussetzungen der §§ 63 ff und 91 UG erfüllt. 

(4) Soweit universitätsrechtlich vorgesehen, ist vor der Zulassung auch das Recht zur 

unmittelbaren Zulassung zum Studium im Ausstellungsstaat der Urkunde, mit der die allgemeine 

Universitätsreife nachgewiesen wird, nachzuweisen (besondere Universitätsreife - § 65 Abs 2 

UG). 

(5) Studienwerber*innen, die einen Studienplatz erhalten, werden am Ende der Kalenderwoche 

33 per E-Mail darüber verständigt. Die Zulassung erfolgt im Zeitraum vom 23. August 2021 bis 

zum 03. September 2021. Die Zulassung muss von den Studienwerber*innen verpflichtend, 

entsprechend den Vorgaben im Verständigungs-E-Mail, durchgeführt werden. 

(6) In begründeten Fällen kann auf Antrag beim Rektorat die Zulassung zum Studium im 

Sommersemester erfolgen. Damit ein solcher Antrag gestellt werden kann, ist bei der Zulassung 

zuvor wie in § 11 Abs. 1 – 4 vorzugehen. 

(7) Kommt im Zuge des Zulassungsverfahrens hervor, dass Studienwerber*innen aufgrund eines 

Fehlers bei der Erstellung der endgültigen Rangliste (§ 10 Abs. 4) keinen Studienplatz erhalten 

haben, ohne diesen Fehler jedoch einen Studienplatz erhalten hätten, sind sie bei Erfüllung der 

sonstigen gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen zum Studium zuzulassen. 

Verfall des Studienplatzes, Nachrückung 
 

§ 12. Studienwerber*innen, die einen Studienplatz aufgrund der Rangliste (§ 10 Abs. 2 bis 5 und 

§ 11 Abs. 2) erhalten haben, müssen binnen der in § 11 Abs. 5 genannten Frist die Zulassung 

durchführen. Unterbleibt diese fristgerechte Zulassung, verfällt der Studienplatz. 

§ 13. (1) Ein durch Verfall (§ 12), mangels Vorliegens von Zulassungsvoraussetzungen (§ 11 Abs. 

1 - 3) oder durch ausdrücklichen schriftlichen Rücktritt zur Verfügung stehender Studienplatz 

wird nach Maßgabe der Studienplatzkapazität des jeweiligen Studiums an den*die in der 

Rangliste (§ 10 Abs. 2 bis 5 und § 11 Abs. 2) nächstfolgende*n Studienwerber*in vergeben, 

der*die noch keinen Studienplatz erhalten hat und dessen*deren Nachrückung keinen Verstoß 

gegen die Anforderungen gemäß § 4 Abs. 2 zur Folge hat (Nachrückung). 

(2) Studienwerber*innen, die gemäß Abs. 1 einen Studienplatz erhalten haben, müssen binnen 

der ihnen im Rahmen der Verständigung über die Nachrückung zugewiesenen Frist nachweislich 

erklären, diesen Studienplatz in Anspruch zu nehmen. Bei Unterbleiben dieser fristgerechten 

Erklärung, verfällt der Studienplatz. 

 
V. Quereinsteiger*innen 

 
§ 14. (1) Studienwerber*innen, die bereits im Rahmen eines Studiums der Humanmedizin oder 

der Zahnmedizin an einer inländischen oder gleichwertigen ausländischen anerkannten 

postsekundären Bildungseinrichtung mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkte erworben haben, 

ihr Studium an der Medizinischen Universität Graz fortsetzen wollen und sich dem 

Querschnittstest stellen, sind unter Außerachtlassung von § 5 ff auf Antrag zu einem Studium 

zuzulassen, wenn: 
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 er*sie einen Nachweis über die an einer inländischen oder gleichwertigen ausländischen 

anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung abgelegten und im Zuge des 

Quereinstiegs für das betreffende Studienjahr erforderlichen 180 ECTS-

Anrechnungspunkte aus einem Studium der Human- oder Zahnmedizin vorlegt (die 

Kumulation von Leistungen aus verschiedenen Studienrichtungen ist nicht zulässig) und 

 er*sie die sonstigen Zulassungsvoraussetzungen nach §§ 63 ff UG erfüllt und 

 nach Maßgabe des jeweiligen Curriculums freie Plätze in den Lehrveranstaltungen mit 

beschränkter Platzzahl verfügbar sind und 

 der*die Studienbewerber*in im Rahmen des für Quereinsteiger*innen festgelegten 

Querschnittstest gereiht wurde. 

 

(2) Die Vergabe der Plätze an Quereinsteiger*innen erfolgt einmal jährlich innerhalb einer 

rechtzeitig bekanntzugebenden Frist und nach dem für Quereinsteiger*innen festgelegten 

Querschnittstests. Die Termine und Fristen für die Anmeldung werden im Internet auf der 

Website der Medizinischen Universität Graz veröffentlicht. 

 

(3) Die Voraussetzung für die Teilnahme am Querschnittstest ist die fristgerechte Internet-

Anmeldung und Einzahlung des Beitrags zur Deckung der Kosten von € 110.- über das von der 

Medizinischen Universität Graz zur Verfügung gestellte Webtool sowie die fristgerechte 

Übermittlung der Nachweise gemäß Abs. 1. Beim Querschnittstest handelt es sich um keine 

Prüfung im Sinne der §§ 72 ff UG. Die Bestimmungen der §§ 72 bis 79 UG finden keine 

Anwendung. 

 
(4) Beantragen weniger Studienbewerber*innen einen Quereinstieg nach Abs. (1), als freie 

Plätze in den Lehrveranstaltungen mit beschränkter Platzzahl zur Verfügung stehen, kann das 

Verfahren zur Vergabe der Studienplätze entfallen und jede*r Studienbewerber*in erhält einen 

Studienplatz, sofern die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 erfüllt sind. 

(5) Die tatsächliche Anerkennung der Vorleistungen, die bereits im Rahmen eines Studiums der 

Humanmedizin oder der Zahnmedizin an einer inländischen oder gleichwertigen ausländischen 

anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung erbracht wurden, erfolgt nach der Zulassung 

zum Studium gemäß § 78 UG 2002 idgF. Dies kann zur Folge haben, dass nicht alle Leistungen, 

die für die Anmeldung zum Quereinstieg gültig waren, auch für das Studium angerechnet  

werden. 

 

VI. Studienplatztauscher*innen 
 
§ 15. (1) Studierende können einen Antrag auf Zulassung im Rahmen eines Studienplatztausches 
vorlegen. Jeweils eine*r der Tauschpartner*innen muss im vorangehenden Semester zum 
Bachelorstudium Humanmedizin der Medizinischen Fakultät der Johannes-Kepler-Universität Linz 
und eine*r an der Medizinischen Universität Graz zum Diplomstudium Humanmedizin zugelassen 
gewesen sein und beide müssen eine Meldung der Fortsetzung des Studiums abgegeben haben. 
Zusätzlich müssen die Tauschpartner*innen ihren Studienplatz jeweils über ein 
Aufnahmeverfahren iSd. § 71c UG für dasselbe Studienjahr erreicht haben. Gemeinsam mit dem 
Antrag auf Zulassung sind folgende Nachweise für die Zulässigkeit eines Studienplatztausches 
vorzulegen: 
 

1. eine rechtswirksame Vereinbarung zwischen den Studierenden des gemeinsamen 
Bachelorstudiums Humanmedizin der Johannes-Kepler-Universität Linz und der 
Medizinischen Universität Graz (UK 033/303) bzw. des Diplomstudiums Humanmedizin an 
der Medizinischen Universität Graz (UO 202), die im selben Studienjahr aufgrund desselben 
Aufnahmetests erstmals zum Studium zugelassen wurden, bereits im, dem Antrag auf 
Zulassung vorangehenden Semester, zu diesem Studium zugelassen waren und eine Meldung 
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der Fortsetzung des Studiums abgegeben haben sowie im Wesentlichen denselben 
Studienfortschritt aufweisen; 
 

2. eine gemeinsame Bestätigung des für studienrechtliche Angelegenheiten zuständigen 
Organs der Johannes-Kepler-Universität Linz und der Vizerektorin für Studium und Lehre der 
Medizinischen Universität Graz, dass die Vereinbarung den in lit. a normierten 
Voraussetzungen entspricht. 

 
(2) Ein Tausch ist nur innerhalb von ein und derselben Studienrichtung möglich. 
 
 
VII.Studienwerber*innen in Ausbildung zum Facharzt bzw. zur Fachärztin für Mund-, Kiefer- 

und Gesichtschirurgie 
 

§ 16. (1) Ein*e Studienwerber*in, der*die zum Zeitpunkt des Aufnahmeverfahrens ein 
gleichwertiges Studium der Humanmedizin oder der Zahnmedizin an einer inländischen oder 
gleichwertigen ausländischen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung abgeschlossen 
hat, sich in Ausbildung zum Facharzt*zur Fachärztin für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
befindet, zu diesem Zweck daher sowohl ein Studium der Humanmedizin als auch ein Studium 
der Zahnmedizin absolvieren muss und in diesem Sinne die Zulassung für das jeweils noch nicht 
absolvierte – und das sein*ihr bereits absolviertes Studium ergänzendes – Diplomstudium 
Humanmedizin (UO 202) oder Zahnmedizin (UO 203) beantragt, ist ungeachtet von §§ 5 ff zum 
beantragten Studium zuzulassen, wenn 
 
1. er*sie die Zulassungsvoraussetzungen nach §§ 63 ff UG erfüllt, 
2. nach Maßgabe des jeweiligen Curriculums freie Plätze in den Lehrveranstaltungen mit 
 beschränkter Platzzahl verfügbar sind und 
3. an den*die Studienwerber*in im Rahmen des gemäß Abs 2 festgelegten Verfahrens ein 

freier Platz vergeben wurde. 
 
(2) Die Vergabe von Studienplätzen an Studienwerber*innen in Ausbildung zum Facharzt*zur 
Fachärztin für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie wird im Fall, dass freie Plätze in den 
Lehrveranstaltungen mit beschränkter Platzzahl verfügbar sind, durch eine Verordnung des 
Rektorates geregelt.  

 
VIII.  Wiederholte Beteiligung am Aufnahmeverfahren 

 
§ 17. Studienwerber*innen, die in einem Studienjahr nicht zum Studium zugelassen werden, 

können sich am Aufnahmeverfahren in den folgenden Studienjahren neuerlich beteiligen. Die 

neuerliche Beteiligung am Aufnahmeverfahren ist Studienwerber*innen, die in einem 

Studienjahr nicht zum Studium zugelassen werden, unbegrenzt möglich. Sie werden gleich 

behandelt wie Studienwerber*innen, die sich erstmals am Aufnahmeverfahren beteiligen. 

IX. Zuständigkeit, In-Kraft-Treten 

 
§ 18. Zuständig für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens an der Medizinischen Universität 

Graz ist das Rektorat der Medizinischen Universität Graz. Das Rektorat kann aufgrund von 

COVID-19 Hygienemaßnahmen für die Testdurchführung festlegen, sofern dies erforderlich ist. 

§ 19. Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Medizinischen 

Universität Graz in Kraft und gilt bis zur Kundmachung einer neuen Verordnung über die 

Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien Human- und Zahnmedizin. 

 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut 
SAMONIGG Rektor 
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74. Verordnung über die Testinhalte und -auswertung der Aufnahmetests Humanmedizin und 
Zahnmedizin aufgrund der Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien  
Human- und Zahnmedizin 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat der Medizinischen 
Universität Graz gemäß § 71c in Verbindung mit § 63 Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBI.I Nr. 120/2002, 
idgF, folgende Verordnung über die Testinhalte und –auswertung der Aufnahmetests Humanmedizin und 
Zahnmedizin aufgrund der Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien  
Humanmedizin und Zahnmedizin, die am 11.01.2021 vom Universitätsrat genehmigt worden ist,  
beschlossen hat: 
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Verordnung über die Testinhalte und -auswertung der Aufnahmetests Humanmedizin 

und Zahnmedizin aufgrund der Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den 
Diplomstudien Human- und Zahnmedizin 

 

Das Rektorat der Medizinischen Universität Graz hat gemäß § 71 c in Verbindung mit § 63 

Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl.I Nr.120/2002, idgF, folgende Verordnung über die 
Testinhalte und -auswertung der Aufnahmetests Humanmedizin und Zahnmedizin 

aufgrund der Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien 

Humanmedizin und Zahnmedizin, die am 11.01.2021 vom Universitätsrat genehmigt 
worden ist, beschlossen. 

 
Präambel 

 
Diese Verordnung regelt die Testinhalte und Testauswertung der Aufnahmetests 

Humanmedizin und Zahnmedizin an der Medizinischen Universität Graz gemäß § 10 der 

Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien Human- und 

Zahnmedizin, veröffentlicht im MTBl. 19. Stk. vom 20.01.2021 (im Folgenden: 

ZulassungsV). 

§ 1. (1) Die Vergabe der Studienplätze (§ 4 ZulassungsV) für das Diplomstudium 

Humanmedizin erfolgt durch den Aufnahmetest Humanmedizin – MedAT-H, welcher aus 

einer Gruppentestung besteht. 

(2) Testinhalte: 

 
a. Basiskenntnistest Medizinische Studien der Medizinischen Universität Graz (BMS) 

Der BMS besteht aus einem standardisierten Kenntnistest im Multiple-Choice-

Format, anhand dessen das schulische Vorwissen über medizinrelevante 

Grundlagenfächer, insbesondere Biologie, Chemie, Physik und Mathematik, erfasst 

wird. 

 
b. Textverständnis (TV) 

Durch diesen, ebenfalls im Multiple-Choice-Format angebotenen, Testteil werden 

die Lesekompetenz und das Verständnis von Texten überprüft. 

c.  Kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten (KFF) 

Dieser Testteil besteht aus 5 Aufgabengruppen im Multiple-Choice-Format und 

umfasst jene kognitiven Basisfähigkeiten und -fertigkeiten, die aufgrund rezenter 

wissenschaftlicher Ergebnisse hohe prädiktive Validität für den erfolgreichen 

Abschluss des Diplomstudiums der Humanmedizin aufweisen: 

• Zahlenfolgen (ZF): Diese Aufgabengruppe misst die Fähigkeit, allgemeine 

Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, Implikationen zu verstehen und logische 

Schlüsse zu ziehen. Sie erfasst damit eine der Grundlagen der 

Studierfähigkeit. 

• Gedächtnis & Merkfähigkeit (GM): Diese Aufgabengruppe misst die 

kognitive Fähigkeit, sich Inhalte figuraler, numerischer und verbaler Art 

einzuprägen, sodass auf diese bei Bedarf flexibel zugegriffen werden kann, 

indem sie in einer mittelbar anschließenden Testphase wiedererkannt und 

richtig zugeordnet werden. 

• Figuren zusammensetzen (FZ): Diese Aufgabengruppe misst die kognitive 
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Fähigkeit, visuoanalytische sowie visuokonstruktive Leistungen im Rahmen 

der räumlichen Vorstellungsfähigkeit zu erbringen. 

• Wortflüssigkeit (WF): Diese Aufgabengruppe misst die Flexibilität des 

Abrufs von Wissensinhalten aus dem semantischen Gedächtnis. 

• Implikationen erkennen (IMP): Diese Aufgabengruppe misst die Fähigkeit, 

aus Aussagen logisch zwingende Schlussfolgerungen ziehen zu können. 

 

d. Sozial-emotionale Kompetenzen (SEK) 
 

Dieser Testteil besteht aus 2 Aufgabengruppen im Multiple-Choice-Format, die 

wesentliche Aspekte sozial-emotionaler Kompetenzen erfassen. 

• Soziales Entscheiden (SE): Diese Aufgabengruppe misst die Eigenschaft, 

Entscheidungen in sozialen Kontexten hinsichtlich ihrer Bedeutung zu 

reihen. Erfasst wird ein Bereich, der besonders in der Medizin eine hohe 

handlungsleitende Relevanz hat. 

• Emotionen erkennen (EE): Diese Aufgabengruppe erfasst die Fähigkeit, auf 

der Grundlage einer Beschreibung von Personen und Situationen, zu 

erkennen, was eine bestimmte Person in einer gegebenen Situation 

wahrscheinlich fühlt. 

 

§ 2. (1) Die Vergabe der Studienplätze (§ 4 ZulassungsV) für das Diplomstudium 

Zahnmedizin erfolgt durch den Aufnahmetest Zahnmedizin – MedAT-Z, welcher aus einer 

Gruppentestung besteht. Die Testinhalte des MedAT-Z decken sich großteils mit den 

Testinhalten des MedAT-H. An Stelle der Prüfung des Textverständnisses (TV) und der KFF 

Aufgabengruppe Implikationen erkennen (IMP) erfolgt eine Überprüfung der manuellen 

Fertigkeiten (MF). 

 
(2) Testinhalte:  

 
a. Basiskenntnistest Medizinische Studien der Medizinischen Universität Graz (BMS) 

Der BMS besteht aus einem standardisierten Kenntnistest im Multiple-Choice-Format, 

anhand dessen das schulische Vorwissen über medizinrelevante Grundlagenfächer, 

insbesondere Biologie, Chemie, Physik und Mathematik, erfasst wird. 

 
b. Manuelle Fertigkeiten (MF) 

Mit diesem Testteil werden wesentliche, für das Diplomstudium Zahnmedizin 

erforderliche praktische Fertigkeiten gemessen. Er besteht aus den Untertests Draht 

biegen und Formen spiegeln. 

c.  Kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten (KFF) 

Dieser Testteil besteht aus 4 Aufgabengruppen im Multiple-Choice-Format und umfasst 

jene kognitiven Basisfähigkeiten und -fertigkeiten, die aufgrund rezenter 

wissenschaftlicher Ergebnisse hohe prädiktive Validität für den erfolgreichen 

Abschluss des Diplomstudiums aufweisen: 

 
• Zahlenfolgen (ZF): Diese Aufgabengruppe misst die Fähigkeit, allgemeine 

Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, Implikationen zu verstehen und logische 

Schlüsse zu ziehen. Sie erfasst damit eine der Grundlagen der 

Studierfähigkeit. 
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• Gedächtnis & Merkfähigkeit (GM): Diese Aufgabengruppe misst die 

kognitive Fähigkeit, sich Inhalte figuraler, numerischer und verbaler Art 

einzuprägen, sodass auf diese bei Bedarf flexibel zugegriffen werden kann, 

indem sie in einer mittelbar anschließenden Testphase wiedererkannt und 

richtig zugeordnet werden. 

• Figuren zusammensetzen (FZ): Diese Aufgabengruppe misst die kognitive 

Fähigkeit, visuoanalytische sowie visuokonstruktive Leistungen im Rahmen 

der räumlichen Vorstellungsfähigkeit zu erbringen. 

• Wortflüssigkeit (WF): Diese Aufgabengruppe misst die Flexibilität des 

Abrufs von Wissensinhalten aus dem semantischen Gedächtnis. 

 
d. Sozial-emotionale Kompetenzen (SEK) 

Dieser Testteil besteht aus 2 Aufgabengruppen im Multiple-Choice-Format, die 

wesentliche Aspekte sozial-emotionaler Kompetenzen erfassen. 

• Soziales Entscheiden (SE): Diese Aufgabengruppe misst die Eigenschaft, 

Entscheidungen in sozialen Kontexten hinsichtlich ihrer Bedeutung zu 

reihen. Erfasst wird ein Bereich, der besonders in der Medizin eine hohe 

handlungsleitende Relevanz hat. 

• Emotionen erkennen (EE): Diese Aufgabengruppe erfasst die Fähigkeit, auf 

der Grundlage einer Beschreibung von Personen und Situationen, zu 

erkennen, was eine bestimmte Person in einer gegebenen Situation 

wahrscheinlich fühlt. 

 

§ 3. Bei den Aufnahmetests handelt es sich um keine Prüfung im Sinne der §§ 72 ff UG. Die 

Bestimmungen der §§ 72 bis 79 UG finden keine Anwendung. 

§ 4. Die Weitergabe der Testaufgaben an Dritte sowie deren Verwertung ist untersagt. 

Dieses Recht steht ausschließlich dem*der Urheber*in der Aufnahmetests zu. Bei Verstoß 

gegen diese Bestimmung ist die Medizinische Universität Graz berechtigt, sich schad- und 

klaglos zu halten.  

Auswertung 
 

§ 5. (1) Die Auswertung der Testteile des MedAT-H für das Diplomstudium der 

Humanmedizin erfolgt automatisiert in folgender Form: 

• Richtige Antworten in den Testteilen BMS, TV und KFF werden mit einem Punkt, 

falsche Antworten mit null Punkten verrechnet. 

• Im Testteil BMS werden die in den vier Aufgabengruppen jeweils erzielten Punkte 

addiert und durch die Zahl der Testaufgaben dieses Testteils dividiert. Das 

Ergebnis ist pro Testteil der Anteil richtig gelöster Aufgaben. 

• Im Testteil TV werden die erzielten Punkte addiert und durch die Zahl der 
Testaufgaben dividiert. Das Ergebnis ist pro Testteil der Anteil richtig gelöster 

Aufgaben. 

• Im Testteil KFF werden die in den fünf Aufgabengruppen jeweils erzielten Punkte 

addiert und durch die Zahl der Testaufgaben dieses Testteils dividiert. Das 

Ergebnis ist pro Testteil der Anteil richtig gelöster Aufgaben. 

• Im Testteil SEK ergibt sich der Gesamtwert aus dem Durchschnitt der Werte der 

beiden Aufgabengruppen; das Ergebnis spiegelt den Anteil an Übereinstimmung 
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der beiden Aufgabengruppen mit den von theoretischen Modellen und empirischen 

Befunden als richtig erkannten Lösungen wider. Hierbei werden in der 

Aufgabengruppe SE die Werte in Abhängigkeit von der optimalen Rangreihung der 

Wichtigkeit der Überlegungen errechnet. Der Maximalwert wird erreicht, wenn für 

alle Aufgaben dieser Aufgabengruppe die optimale Rangreihung erkannt wurde. In 

der Aufgabegruppe EE werden die Antworten pro Aufgabe als richtig gelöst 

verrechnet, wenn sie jeweils insgesamt mit den aus den theoretischen Modellen 

und empirischen Befunden ableitbaren Antworten übereinstimmen. 

Der für die Rangreihung der Studienwerber*innen maßgebliche Gesamtwert ergibt 

sich aus der gewichteten Summe der vier Testteilwerte und erfolgt nach folgendem 

Schlüssel: 

 Testteilwert BMS: 40% 

 Testteilwert TV: 10% 

 Testteilwert KFF: 40% 

 Testteilwert SEK: 10% 
 
 

(2) Die Auswertung der Testteile des MedAT-Z für das Diplomstudium Zahnmedizin erfolgt 

automatisiert in folgender Form: 

 Richtige Antworten in den Testteilen BMS und KFF werden mit einem Punkt, 

falsche Antworten mit null Punkten verrechnet. 

 Im Testteil BMS werden die in den vier Aufgabengruppen jeweils erzielten 

Punkte addiert und durch die Zahl der Testaufgaben dieses Testteils dividiert. 

Das Ergebnis ist pro Testteil der Anteil richtig gelöster Aufgaben. 

 Im Testteil MF werden jeweils die Abweichungen von der Vorlage als 

Prozentsatz der Flächenabweichung errechnet. Für die Testwerterstellung 

wird dieser Wert in einen Punktwert transformiert. Die in den zwei 

Aufgabengruppen jeweils erzielten Punkte werden addiert und durch die Zahl 

der Messpunkte dieses Testteils dividiert. 

 Im Testteil KFF werden die in den vier Aufgabengruppen jeweils erzielten 

Punkte addiert und durch die Zahl der Testaufgaben dieses Testteils dividiert. 

Das Ergebnis ist pro Testteil der Anteil richtig gelöster Aufgaben. 

 Im Testteil SEK ergibt sich der Gesamtwert aus dem Durchschnitt der Werte 

der beiden Aufgabengruppen; das Ergebnis spiegelt den Anteil an 

Übereinstimmung der beiden Aufgabengruppen mit den von theoretischen 

Modellen und empirischen Befunden als richtig erkannten Lösungen wider. 

Hierbei werden in der Aufgabengruppe SE die Werte in Abhängigkeit von der 

optimalen Rangreihung der Wichtigkeit der Überlegungen errechnet. Der 

Maximalwert wird erreicht, wenn für alle Aufgaben dieser Aufgabengruppe die 

optimale Rangreihung erkannt wurde. In der Aufgabegruppe EE werden die 

Antworten pro Aufgabe als richtig gelöst verrechnet, wenn sie jeweils 

insgesamt mit den aus den theoretischen Modellen und empirischen Befunden 

ableitbaren Antworten übereinstimmen. 

 
Der für die Rangreihung der Studienwerber*innen maßgebliche Gesamtwert ergibt 

sich aus der gewichteten Summe der vier Testteilwerte und erfolgt nach 

folgendem Schlüssel: 
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 Testteilwert BMS: 40% 

 Testteilwert MF: 20% 

 Testteilwert KFF: 30% 

 Testteilwert SEK: 10% 
 

 

(3) Wird die Durchführung des Aufnahmetests MedAT-H und/oder MedAT-Z am 21. Juli 2021 

aufgrund von COVID-19 und den damit verbundenen behördlich angeordneten 

Schutzmaßnahmen oder durch andere Formen der höheren Gewalt oder auf eine andere 

Weise verhindert, sodass nicht einmal ein Testteil (Vormittags-Teil oder Nachmittags-

Teil) für die Auswertung in einer für die Ermittlung von Testergebnissen brauchbaren 

Form vorliegt, so entscheidet das Los über die Verteilung der Studienplätze unter allen 

Studienwerber*innen, die über eine gültige Internet-Anmeldung (§ 6 ZulassungsV) 

verfügen.  

 

(4) Für das Diplomstudium Humanmedizin ist bei der Durchführung des Losverfahrens auch 

auf die Vorgaben der Quotenregelung (§ 4 Abs. 2 ZulassungsV) Bedacht zu nehmen. Die 

zur Verfügung stehenden Studienplätze (§ 4 Abs. 1 ZulassungsV) werden grundsätzlich an 

jene Studienwerber*innen vergeben, die in der jeweiligen durch Losverfahren ermittelten 

Rangliste auf den ersten 336 (Humanmedizin) bzw. 24 (Zahnmedizin) Plätzen aufscheinen. 

Entspricht die Zusammensetzung der ersten 336 Plätze der Rangliste für das Studium der 

Humanmedizin nicht den in § 4 Abs. 2 ZulassungsV normierten Anforderungen, ist die 

Rangliste unter größtmöglicher Wahrung der sich aus dem Losverfahren ergebenden 

Reihenfolge der Studienwerber*innen so lange durch den Austausch von 

Studienwerber*innen, die das/die zu wenig stark repräsentierte/n Kriterium/Kriterien 

nicht erfüllen, durch Studienwerber*innen, die in der Rangliste zwar nachgereiht sind, 

das/die zu wenig stark repräsentierte/n Kriterium/Kriterien jedoch erfüllen, zu 

modifizieren, bis von den ersten 336 (Humanmedizin) Plätzen mindestens 95 vH auf EU-

Bürger*innen und ihnen im Hinblick auf den Studienzugang gleichgestellte Personen sowie 

mindestens 75 vH auf Inhaber*innen in Österreich ausgestellter Reifezeugnisse entfallen. 

 

(5) Wird die Durchführung des Aufnahmetests MedAT-H und/oder MedAT-Z am 21. Juli 2021 

aufgrund von COVID-19 und den damit verbundenen behördlich angeordneten 

Schutzmaßnahmen oder durch andere Formen der höheren Gewalt oder auf eine andere 

Weise derart verhindert, dass zumindest der Vormittags-Teil oder zumindest der 

Nachmittags-Teil des jeweiligen Aufnahmetests für die Auswertung in einer für die 

Ermittlung von Testergebnissen brauchbaren Form vorliegt, so wird das Ergebnis und die  

Rangliste für alle teilnehmenden Studienwerber*innen mit den vorliegenden Daten des 

Vormittags-Teils bzw. des Nachmittags-Teils erhoben. 

 

(6) In allen Fällen (Abs. 3 bis 5) wird der geleistete Kostenbeitrag nicht refundiert. Die §§ 11 

– 13 ZulassungsV sind sinngemäß anzuwenden.  

 

(7) Findet das Losverfahren Anwendung, werden die Studienwerber*innen am Ende der 

Kalenderwoche 33 über das ANV-Webtool informiert, ob ein Studienplatz angeboten 

werden kann. 

§ 6. Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Medizinischen 

Universität Graz in Kraft und gilt bis zur Kundmachung einer neuen Verordnung „Testinhalte 
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und -auswertung der Aufnahmetests Humanmedizin und Zahnmedizin aufgrund der 

Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien Human- und 

Zahnmedizin“. 

 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut 
SAMONIGG Rektor 
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     MTBl. vom 20.01.2021, StJ 2020/21, 19. Stk 

 
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

75. Geschäftsordnung: Geschäftsordnung des Rektorats der Medizinischen Universität Graz 
 
Der Vorsitzende des Universitätsrates, em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Hans SÜNKEL, gibt bekannt, dass der 
Universitätsrat der Medizinischen Universität Graz am 11.01.2021 gemäß § 21 Abs. 1 Z 1 UG nachfolgende 
Geschäftsordnung des Rektorats auf der Basis eines Vorschlages des Rektorats gemäß § 22 Abs. 6 UG 
genehmigt hat: 
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GESCHÄFTSORDNUNG DES REKTORATS DER 

MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT GRAZ 

gemäß § 22 Abs. 6 UG 

 

§ 1 Aufbau des Rektorats und Vertretung 

(1) Das Rektorat besteht aus dem Rektor und vier VizerektorInnen. Der Rektor ist 

Vorsitzender des Rektorates und gleichzeitig dessen Sprecher. Folgende VizerektorInnen 

wurden gewählt: 

a. Vizerektor für Klinische Agenden  

b. Vizerektorin für Forschung und Internationales 

c. Vizerektorin für Finanzmanagement, Recht und Digitalisierung 

d. Vizerektorin für Studium und Lehre 

(2) Der Rektor wird im Falle seiner Ortsabwesenheit oder sonstigen Verhinderung in der oben 

dargestellten Reihenfolge a - d von den VizerektorInnen vertreten. Im Falle der 

Verhinderung einer Vizerektorin oder des Vizerektors obliegt die Wahrnehmung der 

Aufgaben der verhinderten Vizerektorin/des verhinderten Vizerektors dem Rektor. 

 

§ 2 Geschäftsführung 

(1) Das Rektorat leitet die Universität unter eigener Verantwortung aufgrund der 

anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen sowie dieser Geschäftsordnung. Das 

Rektorat trägt gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung, und 

diese erfolgt nach den Grundsätzen der Rechtsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, 

Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Transparenz.  

(2) Die Mitglieder des Rektorates arbeiten kollegial zusammen und unterrichten einander 

laufend über wichtige Maßnahmen und Vorgänge sowie nennenswerte Abweichungen von 

den geplanten Entwicklungen in ihren Verantwortungsbereichen, sie berichten einander 

nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer und übersichtlicher Rechenschaftslegung sowie 

nach der jeweils geltenden Gebarungsrichtlinie.  

(3) Jedes Mitglied des Rektorates ist verpflichtet, bei schwerwiegenden Bedenken in einer 

Angelegenheit, auch wenn ihm diese nach der im Anhang befindlichen 

Geschäftsverteilung nicht zugewiesen ist, eine Behandlung in einer Rektoratssitzung 

herbeizuführen.  
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(4) Die Mitglieder des Rektorates bedienen sich zur Erfüllung der ihnen gemäß 

Geschäftsverteilung übertragenen Aufgaben der nicht wissenschaftlichen 

Organisationseinheiten und Stabsstellen gemäß Organisationsplan. Sofern es zur Erfüllung 

der Aufgaben in der gemäß Geschäftsverteilung übertragenen fachlichen Zuständigkeit 

zweckmäßig ist, können die Mitglieder des Rektorates die MitarbeiterInnen der ihnen 

zugeordneten Organisationseinheiten und Stabsstellen mit der eigenständigen 

Wahrnehmung und Durchführung von bestimmten Aufgaben betrauen („Delegierung“).  

(5) Jedes Mitglied des Rektorates hat in Ausübung seiner Funktion das Recht in alle 

Schriftstücke der Medizinischen Universität Graz Einsicht zu nehmen und von 

MitarbeiterInnen der Medizinischen Universität Auskünfte zu erhalten.  

(6) Die Mitglieder des Rektorates sowie allfällig beigezogene Auskunftspersonen sind zur 

Verschwiegenheit verpflichtet.  

 

§ 3 Willensbildung im Rektorat 

(1) Die Willensbildung im Rektorat erfolgt durch Beschlüsse. Grundsätzlich erfolgt die 

Beschlussfassung in den Rektoratssitzungen. 

(2) Präsenzquorum: Für die Beschlussfähigkeit ist erforderlich, dass zumindest drei 

Mitglieder des Rektorats an der Beschlussfassung im Rahmen der Sitzungen teilnehmen.  

(3) Das Rektorat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, sofern nicht explizit 

Einstimmigkeit gefordert wird. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 

Rektors. 

(4) Beschlüsse über Änderungen der Geschäftsordnung und/oder der Geschäftsverteilung 

sind mit Anwesenheitsquorum gesamtes Rektorat und einstimmig zu fassen. 

(5) In dringenden Fällen können auch Umlaufbeschlüsse gefasst werden. Für diese ist 

Einstimmigkeit erforderlich. Die Abstimmung erfolgt mittels E-Mail vom persönlichen 

Account des Mitglieds des Rektorates oder in besonders dringenden Fällen fernmündlich.  

Das Ergebnis ist in das Protokoll der nächsten Rektoratssitzung aufzunehmen. 

 

§ 4 Regeln für Interessenskonflikte und Eigengeschäfte 

(1) Rektoratsmitglieder müssen wesentliche persönliche Interessen an Rechtsgeschäften der 

Medizinischen Universität Graz sowie deren Beteiligungen an 

Gesellschaften/Unternehmen, sowie sonstige Interessenskonflikte vor Abschluss 

gegenüber dem Rektorat offen legen und haben sich bei den entsprechenden 

Beschlussfassungen ihrer Stimme zu enthalten. Sie haben außerdem den Universitätsrat 

darüber zu informieren. 
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(2) Alle Rechtsgeschäfte zwischen der Medizinischen Universität Graz und einzelnen oder 

mehreren Mitgliedern des Rektorates sowie ihnen nahestehenden Personen oder 

Unternehmen müssen fremdüblichen Standards entsprechen. Derartige Rechtsgeschäfte 

und deren Konditionen müssen im Voraus unter Stimmenthaltung des/der Betroffenen 

vom Rektorat einstimmig beschlossen werden und durch den Universitätsrat genehmigt 

werden. 

 

§ 5 Rektoratssitzungen 

(1) Ordentliche Sitzungen finden grundsätzlich wöchentlich, jedenfalls aber einmal im Monat 

an einem Standort der Medizinischen Universität Graz statt und werden durch den Rektor 

spätestens drei Arbeitstage im Voraus einberufen. Die Teilnahme an diesen Sitzungen ist 

verpflichtend, im Falle der Verhinderung ist eine begründete Entschuldigung 

vorzunehmen.  

(2) Ordentliche Sitzungen dienen der Erledigung der laufenden Rechtsgeschäfte. Jedes 

Mitglied des Rektorats ist berechtigt, bis spätestens drei Arbeitstage (Mo – Fr) vor der 

nächsten ordentlichen Sitzung Tagesordnungspunkte einzubringen. Der Rektor leitet die 

Sitzung. Er bestimmt die Reihenfolge der Tagesordnung.  

(3) Mit einfacher Mehrheit kann die Tagesordnung abgeändert, ergänzt oder einzelne Punkte 

von der Tagesordnung gestrichen werden. Das Rektorat kann durch Beschluss oder auf 

Antrag eines Mitglieds zu einzelnen Tagesordnungspunkten Auskunftspersonen oder 

Fachleute im Rahmen von Sitzungen beiziehen. 

(4) Außerordentliche Sitzungen finden aus besonderen Anlässen oder zur Behandlung 

dringlicher Angelegenheiten statt. Jedes Mitglied des Rektorates kann die Einberufung 

einer außerordentlichen Sitzung beantragen.  

(5) In Ausnahmefällen kann der Rektor bei physischer Abwesenheit eines oder mehrerer 

Rektoratsmitglieder oder aufgrund von behördlichen/universitären Empfehlungen bzw. 

Maßnahmen die eine Teilnahme nicht möglich machen oder diese nicht tunlich ist, im 

Wege der Einberufung einer ordentlichen/außerordentlichen Sitzung veranlassen, dass 

die Sitzung unter Verwendung technischer Hilfsmittel (Einrichtung zur Wort- und 

Bildübertragung) abgehalten wird. Bei Teilnahme an einer ordentlichen/ 

außerordentlichen Sitzung unter Verwendung von technischen Hilfsmitteln gilt das 

betreffende Rektoratsmitglied oder die betreffenden Rektoratsmitglieder oder das 

gesamte Rektorat als anwesend. Für das Abhalten und die Durchführung einer derartigen 

Sitzung gelten im Übrigen die für Sitzungen vorgesehenen Bestimmungen dieser 

Geschäftsordnung.  
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§ 6 Protokoll und Beschlussausfertigung 

(1) Über die Sitzung des Rektorates ist ein Protokoll von MitarbeiterInnen des Büros des 

Rektors anzufertigen, aus dem sich Ort und Tag der Sitzung, die TeilnehmerInnen, die 

Tagesordnung und der Wortlaut der Beschlüsse ergeben.  

(2) Bei allen Beschlüssen, die nicht einstimmig gefasst werden, ist die abweichende Meinung 

im Protokoll festzuhalten.  

(3) Das Protokoll der Rektoratssitzung wird im Entwurf den Mitgliedern des Rektorates 

übermittelt und anlässlich der nächsten Sitzung genehmigt bzw. gegebenenfalls 

berichtigt.  

(4) Beschlüsse des Rektorates sind vom Rektor bzw. von der/dem zuständigen 

Vizerektorin/Vizerektor an die LeiterInnen der von den Beschlüssen betroffenen 

Organisationseinheiten/Stabsstellen weiterzuleiten. Die Beschlussausfertigung hat 

zumindest den Wortlaut des Beschlusses, den Tag der Beschlussfassung, die an der 

Beschlussfassung beteiligten Mitglieder des Rektorates sowie erforderlichenfalls Beilagen 

und Beschlussvorlagen, auf die der Beschluss Bezug nimmt, zu enthalten. 

(5) Der Vollzug der Beschlüsse des Rektorates obliegt jenem Mitglied des Rektorates, das 

aufgrund der Geschäftsverteilung des Rektorates zuständig ist. 

 

§ 7 Geschäftsverteilung 

(1) Die Geschäftsverteilung im Anhang 1 stellt einen integrierten Bestandteil dieser 

Geschäftsordnung dar.  

(2) Die dem Rektor oder den VizerektorInnen gemäß Geschäftsverteilung zugeordneten 

Aufgaben werden von dem jeweilig zuständigen Mitglied des Rektorates in eigener 

Verantwortung wahrgenommen. Die VizerektorInnen sind bei Entscheidungen in dem 

ihnen in eigener Verantwortung übertragenen Aufgabenbereich weisungsfrei.  

(3) Insoweit bei einzelnen Aufgaben in der Geschäftsordnung und/oder Geschäftsverteilung 

davon die Rede ist, dass diese in Abstimmung mit einem anderen Mitglied des Rektorates 

bzw. mit dem gesamten Rektorat wahrzunehmen sind, kann die jeweilige Handlung nur 

dann wirksam gesetzt werden, wenn auch das andere Mitglied des Rektorates bzw. das 

gesamte Rektorat die Zustimmung erteilt.  

(4) Wenn in der Geschäftsordnung und/oder Geschäftsverteilung davon die Rede ist, dass 

eine Aufgabe unter Einbeziehung eines anderen Mitglieds des Rektorates oder des 

Rektorates zu erfolgen hat, so ist das andere Mitglied oder das gesamte Rektorat vorab 

zu informieren.  
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(5) Jedes Mitglied des Rektorates ist verpflichtet vorab die Zustimmung einzuholen, wenn 

Maßnahmen, Rechtsgeschäfte oder Entscheidungen seines Verantwortungsbereiches den 

Verantwortungsbereich bzw. mehrere Verantwortungsbereiche anderer Mitglieder des 

Rektorates betreffen. 

(6) Die in der Geschäftsverteilung zugeordneten Aufgabenbereiche sind abschließend. 

Ergeben sich im Laufe der Funktionsperiode neue Aufgaben, welche noch nicht in der 

Geschäftsverteilung Berücksichtigung finden konnten, obliegt die Wahrnehmung dieser 

Aufgabe dem Rektor. Der Rektor ist berechtigt, vorübergehend diese Aufgabe 

einem/einer VizerektorIn zu übertragen. Eine dauerhafte Zuordnung einer Aufgabe stellt 

eine Ergänzung der Geschäftsverteilung dar und ist unter Einhaltung der 

Formerfordernisse durchzuführen.  

(7) Absehbare Überschreitungen der beschlossenen und genehmigten Budgets von 

Organisationseinheiten und/oder Stabsstellen um mehr als 10% im Einzelfall sind vom 

jeweils zuständigen Rektoratsmitglied in die nächstfolgende Rektoratssitzung 

einzubringen. Maßnahmen oder Rechtsgeschäfte, die zu einer solchen Überschreitung des 

Budgets führen, bedürfen für ihre Gültigkeit der Zustimmung des Rektorates, die vorab 

einzuholen ist. Ausgenommen von der Verpflichtung einer vorab einzuholenden 

Zustimmung sind Maßnahmen oder Rechtsgeschäfte zur Abwendung drohender Schäden 

bzw. bei Bedeckung durch andere Budgetpositionen des jeweiligen Geschäftsbereiches. 

Eine Budgetüberziehung zur Abwehr von drohenden Schäden darf ausschließlich im 

Einzelfall erfolgen und es ist wie auch für die Bedeckung durch andere Budgetpositionen 

des jeweiligen Geschäftsbereichs hierfür in der nächstfolgenden Rektoratssitzung die 

Genehmigung des Rektorates nachträglich einzuholen. 

(8) Bei Gefahr im Verzug darf ein Mitglied des Rektorates zur Abwehr drohender schwerer 

Nachteile für die Medizinische Universität Graz ohne vorherige Zustimmung handeln, ist 

aber verpflichtet, ehestmöglich das Rektorat zu informieren und eine nachträgliche 

Zustimmung einzuholen. 

 

§ 8 Vertretung der Medizinischen Universität nach Außen (Unterschriftenregelung) 

(1) Für alle Angelegenheiten die vom Rektorat (als Kollegialorgan) gemäß 

Geschäftsverteilung wahrzunehmen sind, ist der Rektor gemeinsam mit einem weiteren 

Mitglied des Rektorates zeichnungsberechtigt.  

(2) Für die dem Rektor ex lege zugewiesenen Aufgaben ist dieser allein 

zeichnungsberechtigt.  
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(3) Für alle übrigen Angelegenheiten gilt das Vier-Augenprinzip: Jedes Mitglied des Rektorats 

ist für die in der Geschäftsverteilung zugewiesenen Rechtsgeschäfte im Vier-Augen-

Prinzip gemeinsam mit einem anderen Mitglied des Rektorates oder einer für die 

jeweilige Angelegenheit bevollmächtigten Person zeichnungsberechtigt.  

(4) Für den Abschluss von Geschäften und Rechtshandlungen mit einem Betrag von mehr als 

€ 120.000.- (inkl. USt) im Einzelfall haben für eine rechtsgültige Verpflichtung der 

Medizinischen Universität Graz jedenfalls zwei Rektoratsmitglieder zu zeichnen. 

Ausgenommen hiervon sind Drittmittelverträge im Forschungsbereich, welche im Vier - 

Augenprinzip vom zuständigen Rektoratsmitglied mit einer entsprechend 

bevollmächtigten Person gezeichnet werden können. 

(5) Für Angelegenheiten im hoheitlichen Bereich ist das zuständige Rektoratsmitglied in 

Vollziehung der Gesetze alleine zeichnungsberechtigt. 

 

§ 9 Angelegenheiten, die der Zustimmung des Universitätsrates bedürfen 

Unbeschadet der Bestimmung des § 21 Abs. 1 UG ist die Zustimmung des Universitätsrates 

jedenfalls für folgende Angelegenheiten einzuholen: 

1. Maßnahmen oder Rechtsgeschäfte, die für die Medizinische Universität Graz von 

außergewöhnlicher Bedeutung sind, oder mit denen ein außergewöhnliches 

wirtschaftliches Risiko verbunden ist. 

2. Gründung von Kapitalgesellschaften, Stiftungen, Vereinen sowie Erwerb, Belastung 

und Veräußerung von Beteiligungen daran und von Liegenschaften. 

3. Investitionen im Einzelfall von mehr als € 300.000 (inkl. USt), soweit sie nicht im 

genehmigten Investitionsbudget enthalten sind. 

4. Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, mit Ausnahme von kurzfristigen 

Überbrückungskrediten bis zu einer Gesamtsumme von € 300.000 (inkl. USt). 

5. Leasing- und Mietverträge, deren Kosten im Einzelfall einen Betrag von € 300.000 

(inkl. USt), bezogen auf einen Zeitraum von drei Jahren, überschreiten. 

6. Vergabe von Lieferungen und Leistungen, die über die laufende Geschäftstätigkeit der 

Medizinischen Universität Graz hinausgehen und deren Wert im Einzelfall einen Betrag 

von € 120.000 (inkl. USt) überschreitet. 

7. Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens, deren Buchwert im Einzelfall 

einen Betrag von € 300.000 (inkl. USt) überschreitet. 
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§ 10 Informationen des Rektorates an den Universitätsrat 

(1) Das Rektorat informiert den Universitätsrat über Berufungsverfahren und Verfahren zur 

Erteilung der Lehrbefugnis (venia docendi).  

(2) Das Rektorat informiert den Universitätsrat und berät mit ihm die beabsichtigte 

Aufnahme und Aufgabe von Studienzweigen. 

(3) Das Rektorat informiert den Universitätsrat quartalsweise über die Budgetauslastung. 

 

§ 11 Inkrafttreten dieser Geschäftsordnung und Geltungsdauer 

Diese Geschäftsordnung tritt nach Genehmigung durch den Universitätsrat mit 

Veröffentlichung im Mitteilungsblatt in Kraft und ist bis 14.02.2024 befristet. 
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Anhang 1 der Geschäftsordnung der Medizinischen Universität Graz 

 
GESCHÄFTSVERTEILUNG 

des Rektorates der Medizinischen Universität Graz 

 

Die Geschäftsverteilung legt die fachliche Zuständigkeit der Mitglieder des Rektorates 
abschließend fest. 
 
Das Organigramm der Medizinischen Universität Graz stellt einen integrierenden Bestandteil 
dieser Geschäftsverteilung dar.  
 

 Geschäftsbereich des Rektorates als Kollegialorgan 

 Geschäftsbereich des Rektors 

 Geschäftsbereich des Vizerektors für Klinische Agenden  

 Geschäftsbereich der Vizerektorin für Forschung und Internationales 

 Geschäftsbereich der Vizerektorin für Finanzmanagement, Recht und 
Digitalisierung  

 Geschäftsbereich der Vizerektorin für Studium und Lehre 
 

 
GESCHÄFTSBEREICH DES REKTORATES  
 
Folgende Angelegenheiten sind von allen Mitgliedern des Rektorates gemeinsam 
wahrzunehmen und bedürfen der Beschlussfassung des Rektorates: 
 

1. Alle Agenden, die nicht ausdrücklich einem Mitglied des Rektorates oder anderem 
Universitätsorgan zugewiesen sind  

2. Übergeordnete Strategie der Medizinischen Universität Graz  

3. Zielvereinbarung mit dem Universitätsrat  

4. Zusammenarbeitsvereinbarung mit dem Krankenanstaltenträger  

5. Geschäftsfeldentwicklung  

6. Entscheidungen über die strategische Entwicklung des Lehr- und Studienangebots inkl. 
Universitätslehrgängen  

7. Erstellung des Budgetvoranschlages zur Vorlage an den Universitätsrat und 
Budgetzuteilung  

8. Übermittlung des Budgetvoranschlages an den Senat zur Information  

9. Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss und die Wissensbilanz  

10. Strategische Vorgaben für das Qualitätsmanagement  

11. Interne Revision 

12. Einhebung der Studienbeiträge in der gesetzlich festgelegten Höhe  

13. Entscheidungen über Anträge auf Erlass der Studiengebühren  

14. Zurückverweisung von Entscheidungen anderer Organe mit Ausnahme der Beschlüsse 
des Universitätsrates, wenn diese im Widerspruch zu Gesetzen, Verordnungen oder 
der Satzung stehen  
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15. Abschluss von Betriebsvereinbarungen aufgrund von Vorschlägen der jeweils fachlich 
zuständigen Rektoratsmitglieder 

16. Ausschreibungen von Planstellen für Universitätsprofessorinnen und -professoren 
sowie Festlegung von Richtlinien für das Berufungsverfahren 

17. Leistungsorientierte Mittelvergabe 

18. Programm MED CAMPUS (übergeordnete uniratspflichtige Zuständigkeit)  

19. Digitalisierungsstrategie 

 

sowie folgende Angelegenheiten gemäß § 22 UG idgF: 

20. Erstellung eines Entwurfs der Satzung sowie von Entwürfen von Satzungsänderungen 
zur Vorlage an den Senat  

21. Erstellung eines Entwicklungsplans der Universität zur Vorlage an den Senat und an 
den Universitätsrat  

22. Erstellung eines Organisationsplans der Universität zur Vorlage an den Senat und an 
den Universitätsrat 

23. Erstellung eines Entwurfs der Leistungsvereinbarung zur Vorlage an den 
Universitätsrat  

24. Bestellung und Abberufung der Leiterinnen und Leiter von Organisationseinheiten  

25. Abschluss von Zielvereinbarungen mit den Leiterinnen und Leitern der 
Organisationseinheiten 

26. Zuordnung der Universitätsangehörigen (§ 94 Abs. 1 Z 2 bis 6 UG) zu den einzelnen 
Organisationseinheiten 

27. Festlegung der Lehrgangsbeiträge gemäß § 56 Abs. 3 UG  

28. Veranlassung von Evaluierungen und der Veröffentlichung von Evaluierungsergebnissen 

29. Einrichtung und Auflassung von Studien, Stellungnahme zu den Curricula, Untersagung 
von Curricula oder deren Änderungen, wenn diese dem Entwicklungsplan 
widersprechen oder wenn diese nicht bedeckbar sind, oder, wenn ein vom Rektorat in 
Auftrag gegebenes nach international anerkannten wissenschaftlichen Kriterien 
erstelltes Gutachten zu dem Schluss kommt, dass der Inhalt des Curriculums in 
Hinblick auf die wissenschaftliche und künstlerische Berufsvorbildung und die 
Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten, welche die Anwendung wissenschaftlicher 
und künstlerischer Erkenntnisse und Methoden erfordern, nicht ausreichend ist; bei 
der Auflassung eines Studiums oder Untersagung eines Curriculums oder dessen 
Änderung sowie der Beauftragung eines Gutachtens ist nach Möglichkeit das 
Einvernehmen mit dem Senat herzustellen 

30. Einrichtung eines Rechnungs- und Berichtswesens 

31. Erlassung von Richtlinien für die Bevollmächtigung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern der Universität gemäß § 28 Abs. 1 UG  

32. Errichtung eines Planungs- und Berichterstattungssystems, das die Erfüllung der 
Berichterstattungspflichten durch die Universitäten nach den gesetzlichen 
Vorschriften und den Vorgaben des Bundesministers/der Bundesministerin für 
Finanzen hinsichtlich der Einrichtung eines Beteiligungs- und Finanzcontrolling 
gewährleistet 
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33. Fristsetzung bzw. Ersatzvornahme im Zusammenhang mit der Säumnis von Organen iSd 
§ 47 UG 

34. weitere Aufgaben, die aufgrund allfälliger zukünftiger Änderungen des 
Universitätsgesetzes in den Zuständigkeitsbereich des Rektorates fallen 
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GESCHÄFTSBEREICH DES REKTORS  
 
Dem Rektor sind folgende Stabsstellen, Organisationseinheiten und folgendes Büro 
zugeordnet: 
 

 Stabsstelle Büro des Rektors  

 Organisationseinheit Human Resources  

 Organisationseinheit MED CAMPUS: Errichtung und Management 

 Organisationseinheit GENDER:UNIT 

 Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement 

 Stabsstelle Qualitäts- und Wissensmanagement  

 Stabsstelle Interne Revision 

 Stabsstelle Compliance 

 Büro des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen (AKGL) 

 
Folgende Angelegenheiten sind vom Rektor eigenverantwortlich wahrzunehmen: 
 

1. Dienst- und Fachaufsicht über das Personal in zugeordneten Stabsstellen und 
Organisationseinheiten, wobei die Fachaufsicht über das Personal des Büro des AKGL 
der/dem Vorsitzenden des AKGL zukommt 

2. Vorsitzender sowie Sprecher des Rektorats   

3. Erstellung eines Vorschlags für die Wahl der Vizerektorinnen und Vizerektoren 

4. Ausübung der Funktion des obersten Vorgesetzten des gesamten Universitätspersonals 

5. Verhandlung und Abschluss der Leistungsvereinbarungen und der 
Gestaltungsvereinbarungen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister und 
unverzügliche Information über das Ergebnis an den Universitätsrat 

6. Zielvereinbarung mit dem Universitätsrat  

7. Strategische Organisationsentwicklung im wissenschaftlichen und nicht-
wissenschaftlichen Bereich  

8. Erteilung von Vollmachten gemäß § 28 Abs. 1 UG  

9. Erteilung der Lehrbefugnis  

10. Ehrungen, sofern sie nicht in der Zuständigkeit anderer universitärer Organe oder 
Gremien liegen 

11. Strategische Personalentwicklung inklusive interner Weiterbildung und betrieblicher 
Gesundheitsförderung  

12. Laufbahn- und Karrieremodelle sowie deren Qualitätssicherung 

13. Wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Nachwuchsförderung sowie 
Qualitätssicherung der Nachwuchsförderung 

14. Auswahlentscheidung aus Besetzungsvorschlägen der Berufungskommissionen für 
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren und Führen von 
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Berufungsverhandlungen und Berufungen von Universitätsprofessorinnen und                
–professoren  

15. Abschluss von Arbeits- und Werkverträgen 

16. Personalstellenplan der Medizinischen Universität Graz  

17. Leitung des Amtes der Medizinischen Universität Graz  

18. Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerschutz, Sicherungseinrichtungen und 
arbeitsmedizinische Betreuung (soweit diese Agenden in den Verantwortungsbereich 
der Medizinischen Universität Graz fallen) 

19. Inhaltliche Begleitung und Koordination der Aktivitäten betreffend 
Standortentwicklung (Smart Specialisation, Kooperationen am Standort, Steirische 
Hochschulkonferenz) 

20. Gleichstellung, Frauenförderung und Diversität  

21. Agenden bzgl. behinderter und/oder chronisch kranker Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 

22. Öffentlichkeitsarbeit, externe und interne Kommunikation sowie 
Veranstaltungsmanagement 

23. Qualitäts- und Wissensmanagement 

24. Bereitstellung der für die Wissensbilanz erforderlichen Daten aus dem 
Zuständigkeitsbereich des Rektors 

25. Compliance 

26. Erarbeitung von allfälligen Vorschlägen für Betriebsvereinbarungen 

27. Koordination von strategischen Rechtsangelegenheiten 

28. Operative Durchführung der Ausschreibung von Stellen  

29. Lohn- und Gehaltsverrechnung 

30. Vertretung der Medizinischen Universität Graz gegenüber dem Betriebsrat für das 
wissenschaftliche Universitätspersonal  

31. Vertretung der Medizinischen Universität Graz gegenüber dem Betriebsrat für das 
allgemeine Universitätspersonal  

32. Vertretung der Medizinischen Universität Graz in der Österreichischen 
Universitätenkonferenz  

33. Vertretung der Medizinischen Universität Graz gegenüber dem Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen 

34. Vertretung der Medizinischen Universität Graz im Forum Personal der Österreichischen 
Universitätenkonferenz  

35. Vertretung der Medizinischen Universität Graz im Dachverband der Universitäten 
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Folgende Angelegenheiten sind vom Rektor in Abstimmung mit oder unter Einbeziehung von 
einem oder mehreren Mitgliedern des Rektorates wahrzunehmen: 
 

36. Vertretung der Medizinischen Universität Graz gegenüber dem Krankenanstaltenträger 
(in Abstimmung mit dem Vizerektor für Klinische Agenden sowie unter Einbeziehung 
des jeweils fachzuständigen Mitglieds des Rektorates) 

37. Vertretung der Medizinischen Universität Graz gegenüber der Ärztekammer (in 
Abstimmung mit dem Vizerektor für Klinische Agenden) 

38. Organisation der Absolventinnen- und Absolventenbetreuung (in Abstimmung mit der 
Vizerektorin für Studium und Lehre) 

39. Organisation eines internen Weiterbildungsangebots für Forschende (in Abstimmung 
mit der Vizerektorin für Forschung und Internationales) 

40. Organisation eines internen Weiterbildungsangebots für Lehrende (in Abstimmung mit 
der Vizerektorin für Studium und Lehre) 

41. Gewährung von über die Bestimmungen des Kollektivvertrags bzw. des 
Gehaltsgesetzes hinausgehende Bezahlungen, grundsätzliche besoldungsrechtliche 
Angelegenheiten von Beamtinnen und Beamten bzw. Vertragsbediensteten mit 
längerfristigen budgetären Auswirkungen sowie Gewährung von außerordentlichen 
Geldleistungen an Mitglieder des Universitätspersonal (zB Leistungsprämien, 
Geldaushilfen, Belohnungen) (in Abstimmung mit der Vizerektorin für 
Finanzmanagement, Recht und Digitalisierung) 

42. Fundraising und Koordination von Fundraising-Aktivitäten (in Abstimmung mit der 
Vizerektorin für Finanzmanagement, Recht und Digitalisierung) 
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GESCHÄFTSBEREICH DES VIZEREKTORS FÜR KLINISCHE AGENDEN 

Dem Vizerektor für Klinische Agenden ist folgende Stabsstelle zugeordnet:  
 

 Stabsstelle Büro des Vizerektors für Klinische Agenden  

 
Folgende Angelegenheiten sind vom Vizerektor für Klinische Agenden eigenverantwortlich 
wahrzunehmen: 
 

1. Dienst- und Fachaufsicht über das Personal der zugeordneten Stabsstelle 

2. Personal- und Investitionsentscheidungen für die dem Vizerektor zugeordnete 
Stabsstelle  

3. Vertretung der universitären Interessen in der Planung und Umsetzung des Projekts 
LKH 2020/2030 unter besonderer Berücksichtigung der Infrastruktur für Forschungs- 
und Lehrtätigkeiten am LKH-Universitätsklinikum  

4. Umsetzung der formulierten Zielsetzungen in der Zusammenarbeitsvereinbarung sowie 
der gültigen Zusatzvereinbarungen mit dem Krankenanstaltenträger  

5. Bereitstellung der für die Wissensbilanz erforderlichen Daten aus dem 
Zuständigkeitsbereich des Vizerektors  

6. Erarbeitung von allfälligen Vorschlägen für Betriebsvereinbarungen 

 

Folgende Angelegenheiten sind vom Vizerektor für Klinische Agenden in Abstimmung mit oder 
unter Einbeziehung von einem oder mehreren Mitgliedern des Rektorates wahrzunehmen: 
 

7. Vertretung der Medizinischen Universität Graz gegenüber dem Krankenanstaltenträger 
und der Ärztekammer (in Abstimmung mit dem Rektor) 

8. Vertretung der Medizinischen Universität Graz in der Planung und Umsetzung einer 
abgestuften Krankenversorgung (in Abstimmung mit dem Rektor) 

9. Organisationsentwicklung am LKH-Universitätsklinikum (in Abstimmung mit dem 
Rektorat) 

10. Paktierte Investitionen im LKH-Universitätsklinikum Graz, welche primär die 
PatientInnenversorgung betreffen (in Abstimmung mit dem Rektorat) 

11. Umsetzung der in § 29 Abs. 4 und 5 UG geregelten Angelegenheiten (in Abstimmung 
mit dem Rektorat) 

12. Weiterentwicklung der Zusammenarbeitsvereinbarung (in Abstimmung mit dem 
Rektorat)  
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GESCHÄFTSBEREICH DER VIZEREKTORIN FÜR FORSCHUNG UND INTERNATIONALES  
 
Der Vizerektorin für Forschung und Internationales sind folgende Stabsstelle und 
Organisationseinheiten zugeordnet:  
 

 Stabsstelle Büro der Vizerektorin für Forschung und Internationales  

 Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur  

 Organisationseinheit für Forschungsmanagement  

 
 
Folgende Angelegenheiten sind von der Vizerektorin für Forschung und Internationales 
eigenverantwortlich wahrzunehmen:  
 

1. Delegation von Geschäftsführungsagenden an Leiterinnen und Leiter von der 
Vizerektorin zugeordneten Organisationseinheiten  

2. Dienst- und Fachaufsicht über das Personal in zugeordneten Stabsstellen und 
Organisationseinheiten  

3. Personal- und Investitionsentscheidungen für die der Vizerektorin zugeordneten 
Stabsstelle und Organisationseinheiten mit Ausnahme von Leiterinnen und Leitern von 
Organisationseinheiten, Abteilungen und Stabsstellen 

4. Koordination der Strategischen Forschungsinfrastrukturentwicklung und 
Investitionsentscheidungen im wissenschaftlichen Bereich 

5. Vorschläge für die strategische Planung in der Forschung, inkl. Entwicklung von 
Stärkefeldern   

6. Forschungsmanagement inkl. -dokumentation und -evaluierung  

7. Nationale und internationale Kooperationen in der Forschung sowie Sicherstellung von 
Evaluierung der Forschungskooperationen 

8. Verwertung von Forschungsergebnissen inkl. Patente, Erfindungen und Lizenzen  

9. Qualitätssicherung in der Forschung inkl. Angelegenheiten der Good Scientific Practice 
und der Ethik 

10. Bereitstellung der für die Wissensbilanz erforderlichen Daten aus dem 
Zuständigkeitsbereich der Vizerektorin 

11. Erarbeitung von allfälligen Vorschlägen für Betriebsvereinbarungen 

12. Vertretung der Medizinischen Universität Graz im Forum Forschung der 
Österreichischen Universitätenkonferenz  

13. Vertretung der Medizinischen Universität Graz im Forum Internationales der 
Österreichischen Universitätenkonferenz (insbesondere für den Bereich Forschung) 

14. Vertretung der Medizinischen Universität Graz in Angelegenheiten der Forschung  
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Folgende Angelegenheiten sind von der Vizerektorin für Forschung und Internationales in 
Abstimmung mit oder unter Einbeziehung von einem oder mehreren Mitgliedern des 
Rektorates wahrzunehmen: 
 

15. Personalentscheidungen betreffend Leiterinnen und Leitern von 
Organisationseinheiten, Abteilungen und Stabsstellen, die der Vizerektorin zugeordnet 
sind (in Abstimmung mit dem Rektorat) 

16. Klinische Studien (unter Einbeziehung des Rektors und des Vizerektors für Klinische 
Agenden bzw. der Vizerektorin für Finanzmanagement, Recht und Digitalisierung) 

17. Paktierte Investitionen im LKH-Univ. Klinikum Graz, welche die Forschung betreffen – 
„Schwerpunktsetzung Med Uni“ (Grundsatzentscheidungen in Abstimmung mit dem 
Rektorat) 

18. Vertretung der Medizinischen Universität Graz gegenüber dem Krankenanstaltenträger 
in Forschungsangelegenheiten (in Abstimmung mit dem Rektor) 

19. Entwicklung von PhD-Programmen (in Abstimmung mit der Vizerektorin für Studium 
und Lehre) 

20. Nationale und internationale Kooperationen in der Lehre sowie internationale 
Mobilität von Wissenschaftern und Wissenschafterinnen und Studierenden (in 
Abstimmung mit der Vizerektorin für Studium und Lehre) 
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GESCHÄFTSBEREICH DER VIZEREKTORIN FÜR FINANZMANAGEMENT, RECHT UND 
DIGITALISIERUNG 
 
Der Vizerektorin für Finanzmanagement, Recht und Digitalisierung sind folgende Stabsstelle 
und Organisationseinheiten zugeordnet:  
 

 Stabsstelle Büro der Vizerektorin für Finanzmanagement, Recht und Digitalisierung  

 Organisationseinheit Finanzen  

 Organisationseinheit Recht und Risikomanagement 

 Organisationseinheit Informationstechnologie und Digitalisierung 

 
 
Folgende Angelegenheiten sind von der Vizerektorin für Finanzmanagement, Recht und 
Digitalisierung eigenverantwortlich wahrzunehmen:  
 

1. Delegation von Geschäftsführungsagenden an Leiterinnen und Leiter von den der 
Vizerektorin zugeordneten Organisationseinheiten  

2. Dienst- und Fachaufsicht über das Personal in zugeordneten Stabsstellen und 
Organisationseinheiten  

3. Personal- und Investitionsentscheidungen für die der Vizerektorin zugeordneten 
Stabsstelle und Organisationseinheiten mit Ausnahme von Leiterinnen und Leitern von 
Organisationseinheiten, Abteilungen und Stabsstellen 

4. Finanzmanagement inkl. Budgetierung, Liquiditätsplanung und Erstellung des 
Rechnungsabschlusses 

5. Controlling und Berichtswesen in finanziellen und rechtlichen Angelegenheiten  

6. Finanzkommunikation 

7. Beteiligungscontrolling 

8. Versicherungswesen 

9. Rechts- und Vertragsmanagement  

10. Risikomanagement  

11. Internes Kontrollsystem (IKS) 

12. Datenschutz 

13. Informationstechnologie und Digitalisierung 

14. Beschaffungsmanagement (sofern nicht innerhalb der Organisationseinheit MED 
CAMPUS: Errichtung und Management) 

15. Kosten- und Leistungsrechnung  

16. Bereitstellung der für die Wissensbilanz erforderlichen Daten aus dem 
Zuständigkeitsbereich der Vizerektorin 

17. Erarbeitung von allfälligen Vorschlägen für Betriebsvereinbarungen 

18. Vertretung der Medizinischen Universität Graz im Forum Budget der Österreichischen 
Universitätskonferenz 
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Folgende Angelegenheiten sind von der Vizerektorin für Finanzmanagement, Recht und 
Digitalisierung in Abstimmung mit oder unter Einbeziehung von einem oder mehreren 
Mitgliedern des Rektorates wahrzunehmen: 
 

19. Personalentscheidungen betreffend Leiterinnen und Leitern von 
Organisationseinheiten, Abteilungen und Stabsstellen, die der Vizerektorin zugeordnet 
sind (in Abstimmung mit dem Rektorat) 

20. Vertretung der Medizinischen Universität gegenüber dem Krankenanstaltenträger (in 
Abstimmung mit dem Rektorat) 

21. Vertretung der Medizinischen Universität Graz in kaufmännischen, wirtschaftlichen 
und rechtlichen Angelegenheiten (in Abstimmung mit dem jeweils fachlich 
zuständigen Mitglied des Rektorats) 
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GESCHÄFTSBEREICH DER VIZEREKTORIN FÜR STUDIUM UND LEHRE  
 
Der Vizerektorin für Studium und Lehre sind folgende Stabsstellen und Organisationseinheiten 
zugeordnet:  
 

 Stabsstelle Büro der Vizerektorin für Studium und Lehre  

 Organisationseinheit für Studienmanagement  

 Organisationseinheit Universitätsbibliothek  

 Stabsstelle Lehre mit Medien 

 
 
Folgende Angelegenheiten sind von der Vizerektorin für Studium und Lehre 
eigenverantwortlich wahrzunehmen:  
 

1. Delegation von Geschäftsführungsagenden an Leiterinnen und Leiter von der der 
Vizerektorin zugeordneten Organisationseinheiten  

2. Dienst- und Fachaufsicht über das Personal in zugeordneten Stabsstellen und 
Organisationseinheiten  

3. Personal- und Investitionsentscheidungen für die der Vizerektorin zugeordneten 
Stabsstellen und Organisationseinheiten mit Ausnahme von Leiterinnen und Leitern 
von Organisationseinheiten, Abteilungen und Stabsstellen 

4. Zulassung der Studierenden (inklusive Studienberechtigungsprüfung) 

5. Bedarfsplanung für die Lehre  

6. Entscheidung über die Erteilung von Lehraufträgen  

7. Koordination des Lehr- und Prüfungswesens inkl. Lehrkrankenhäuser und -praxen 

8. Kommunikation mit den verschiedenen Studienkommissionen 

9. Kommunikation und Optimierung der Rahmenbedingungen für Lehrenden und 
Studierenden 

10. Durchführung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Evaluierung in der Lehre 

11. Umsetzung von Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung der Lehre und 
Studienzeitverkürzung 

12. Implementierung bereit gestellter Lehrunterlagen, Stundenpläne und weiterer 
relevanter Unterlagen in die an der Med Uni vorgesehenen elektronischen Medien 

13. Bereitstellung der für die Wissensbilanz erforderlichen Daten aus dem 
Zuständigkeitsbereich der Vizerektorin 

14. Vorbereitung von Investitionsentscheidungen für die Lehre und die Bibliothek 

15. Organisation von Universitätslehrgängen und weiterer postgradualer Aus- und 
Weiterbildungsangebote  

16. Bestellung von Leiterinnen und Leitern von Universitätslehrgängen 

17. Erarbeitung von Vorschlägen für die strategische Entwicklung des Lehr- und 
Studienangebots inkl. Universitätslehrgängen  

38

http://www.medunigraz.at/


Seite 20 von 20 Mitteilungsblatt vom 20.01.2021, StJ 2020/21, 19.Stk. RN 75

Medizinische Universität Graz, Auenbruggerplatz 2, 8036 Graz, www.medunigraz.at 
 

Rechtsform: Juristische Person öffentlichen Rechts gem. UG 2002. Information: Mitteilungsblatt der Universität, DVR-Nr. 210 9494. 
UID: ATU 575 111 79. Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG IBAN: AT931200050094840004, BIC: BKAUATWW  

Raiffeisen Landesbank Steiermark IBAN: AT443800000000049510, BIC: RZSTAT2G 

18. Strategische Planung der Absolventinnen- und Absolventenbetreuung 

19. Erarbeitung von allfälligen Vorschlägen für Betriebsvereinbarungen 

20. Organisation eines internen Weiterbildungsangebots für Lehrende 

21. Vertretung der Medizinischen Universität Graz in den Angelegenheiten von Studium 
und Lehre  

22. Vertretung der Medizinischen Universität Graz im Forum Lehre der Österreichischen 
Universitätenkonferenz  

23. Vertretung der Medizinischen Universität Graz im Forum Internationales der 
Österreichischen Universitätenkonferenz (insbesondere für den Bereich Studium und 
Lehre) 

 

Folgende Angelegenheiten sind von der Vizerektorin für Studium und Lehre in Abstimmung 
mit oder unter Einbeziehung von einem oder mehreren Mitgliedern des Rektorates 
wahrzunehmen: 
 

24. Personalentscheidungen betreffend externe Lehrende (in Abstimmung mit dem 
Rektor) 

25. Personalentscheidungen betreffend Leiterinnen und Leitern von 
Organisationseinheiten, Abteilungen und Stabsstellen, die der Vizerektorin zugeordnet 
sind (in Abstimmung mit dem Rektorat) 

26. Vertretung der Medizinischen Universität gegenüber dem Krankenanstaltenträger in 
Angelegenheiten betreffend Studium und Lehre (in Abstimmung mit dem Rektor) 

27. Studierenden- und Lehrendenmobilität sowie Maßnahmen zur Verbesserung der 
Internationalisierung der Lehre (in Abstimmung mit der Vizerektorin für Forschung und 
Internationales) 

 

39

http://www.medunigraz.at/
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

76. Ausschreibung von Stellen 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des  
Kollektivvertrages ausschreibt: 
 
1) Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/personalmanagement-entwicklung-und-administra-
tion/offene-stellen/.  
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und  
Organisationseinheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen 
Universitätspersonal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. 
Bei gleicher Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen. 
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten.  
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Universitäre*r Fachärztin*Facharzt für Pathologie 
Kennung DFI-PATHOL-2020-000930 

Diagnostik- & Forschungszentrum für Molekulare BioMedizin 
Diagnostik & Forschungsinstitut für Pathologie 

Beschäftigungsausmaß 100% 
befristet auf 6 Jahre 

 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Diagnostik von Krankheiten durch Untersuchungen von Gewebematerial  
und Zellmaterial insbesondere histo- und molekularpathologische Befundungen 

 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und Klinischen Studien 

 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden im Rahmen  
des Diplomstudiums Humanmedizin und im Rahmen von Doktoratsstudien 

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 

 Befugnis zu selbstständigen Ausübung des ärztlichen Berufes  
als Fachärztin/Facharzt für Pathologie 

 Erfahrung und Qualifikation in der Forschung (Publikationen,  
Vortragstätigkeiten, Forschungskooperationen, Durchführung und  
Abwicklung von klinischen Studien und Forschungsprojekten) 

 Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden 

 Sehr gute Englischkenntnisse (Sprachniveau C1) 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Interesse an der eigenen wissenschaftlichen Weiterqualifikation  
(internes Karriereprogramm zur*zum Research Professor, Habilitation) 

 Erfahrung und wissenschaftliche Kenntnisse in Pädopathologie  
und/oder Dermatopathologie 

 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für die Position ist ein kollektivvertragliches Bruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung/inkl.  
Ärztezulage) von EUR 4.089,98 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf 
Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen 
bzw. zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in  
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Die Med Uni Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen aus-
drücklich zur Bewerbung auf. Dies gilt insbesondere für Leitungsfunktionen sowie für wissenschaftliche 
Stellen. Bei Unterrepräsentation werden Frauen bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/human-resources/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist 
endet am 11. Februar 2021. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Universitäre*r Fachärztin*Facharzt für Pathologie 
Kennung DFI-PATHOL-2020-000931 

Diagnostik- & Forschungszentrum für Molekulare BioMedizin 
Diagnostik & Forschungsinstitut für Pathologie 

Beschäftigungsausmaß 100% 
befristet auf 3 Jahre 

 
 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Diagnostik von Krankheiten durch Untersuchungen von Gewebematerial  
und Zellmaterial insbesondere histo- und molekularpathologische Befundungen 

 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und Klinischen Studien 

 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden im Rahmen  
des Diplomstudiums Humanmedizin und im Rahmen von Doktoratsstudien 

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 

 Befugnis zu selbstständigen Ausübung des ärztlichen Berufes  
als Fachärztin*Facharzt für Pathologie 

 Erfahrung und Qualifikation in der Forschung (Publikationen,  
Vortragstätigkeiten, Forschungskooperationen, Durchführung und  
Abwicklung von klinischen Studien und Forschungsprojekten) 

 Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden 

 Sehr gute Englischkenntnisse (Sprachniveau C1) 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Interesse an der eigenen wissenschaftlichen Weiterqualifikation  
(internes Karriereprogramm zur*zum Research Professor, Habilitation) 

 Erfahrung und wissenschaftliche Kenntnisse in Nephropathologie  
und/oder Endokrinpathologie 

 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für die Position ist ein kollektivvertragliches Bruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung/inkl.  
Ärztezulage) von EUR 4.089,98 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf 
Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen 
bzw. zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in  
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Die Med Uni Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen  
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Dies gilt insbesondere für Leitungsfunktionen sowie für  
wissenschaftliche Stellen. Bei Unterrepräsentation werden Frauen bei gleicher Qualifikation vorrangig 
aufgenommen. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/human-resources/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist 
endet am 11. Februar 2021. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Wiederholung der Ausschreibung: 
 

Ärztin*Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach Anästhesiologie und Intensivmedizin 
Kennung KA-NGAI-2021-000954 

Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
Klinische Abteilung für Spezielle Anästhesiologie, Schmerz und Intensivmedizin 

Beschäftigungsausmaß 100% 
bis Fachärzt*innenabschluss, längstens 7 Jahre 

 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären Patient*innen 

 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien 

 Erstellung von Publikationen und Präsentationen für (inter-)nationale  

Fortbildungsveranstaltungen 

 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 

 Gute EDV-Kenntnisse (MS Office, Medizinische Dokumentationssysteme, SPSS) 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Sprachniveau C1) 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Mindestens 2 Jahre Ausbildung im Sonderfach Anästhesiologie und Intensivmedizin 

 Interesse an einem berufsbegleitenden Doktorratsstudium  
(Abschluss: Dr.scient.med.) und an der Lehre 

 Vorkenntnisse bzw. erste Berufserfahrung im Bereich Anästhesiologie,  
Schmerz- und Intensivmedizin 

 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung von  
klinischen Studien/wissenschaftlichen Projekten 

 Absolvierte Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der  
Ärztinnen-/Ärzteausbildungsordnung 2015 (ÄAO 2015) 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

 Hohe Belastbarkeit, Teamorientierung und kommunikative Kompetenz 
 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für die Position ist ein kollektivvertragliches Bruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung/inkl.  
Ärztezulage) von EUR 3.530,45 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf 
Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen 
bzw. zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in  
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/human-resources/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist 
endet am 04. März 2021. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Wiederholung der Ausschreibung: 
 

Universitäre*r Fachärztin*Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
Kennung KA-NGAI-2021-000955 

Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
Klinische Abteilung für Spezielle Anästhesiologie, Schmerz und Intensivmedizin 

Beschäftigungsausmaß 100% 
befristet auf 3 Jahre 

 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Klinische Versorgung und Betreuung von ambulanten  
und stationären Patient*innen (Schwerpunkt: Schmerzmedizin) 

 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Schmerzmedizin 

 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien 

 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden im Rahmen  
des Diplomstudiums Humanmedizin und im Rahmen von Doktoratsstudien 

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 

 Befugnis zu selbstständigen Ausübung des ärztlichen Berufes  
als Fachärztin*Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin 

 Schmerzrelevante Zusatzausbildungen (zB. ÖÄK-Diplom oder Vergleichbares) 

 Gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, Medizinische Dokumentationssysteme, SPSS) 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Sprachniveau C1) 

 Erfahrung und Qualifikation in Forschung (Publikationen, Vortragstätigkeiten,  
nationale und internationale Forschungskooperationen,  
erfolgreiche Drittmitteleinwerbung, wissenschaftliche Tätigkeit im Ausland etc.) 

 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Abgeschlossenes Doktoratsstudium (Abschluss: Dr.scient.med.) 

 Interesse an der eigenen wissenschaftlichen Weiterqualifikation  
(z. B. interne Karriereentwicklung Research Professor, Habilitation) 

 Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden 

 Vertiefte klinische und wissenschaftliche Kenntnisse im Bereich  
Anästhesiologie, Schmerz- und Intensivmedizin 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

 Hohe Belastbarkeit, Teamorientierung und kommunikative Kompetenz 
 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für die Position ist ein kollektivvertragliches Bruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung/inkl.  
Ärztezulage) von EUR 4.490,95 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf 
Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen 
bzw. zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in  
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/human-resources/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist 
endet am 04. März 2021. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Sekretär*in 
Kennung UK-KJ-2021-000948 

Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde 
Klinische Abteilung für Neonatologie 

Beschäftigungsausmaß 50% 
befristet auf 1 Jahr 

 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Allgemeine Büro-/Officeverwaltung (Korrespondenz,  
Teamorganisation, Berichterstellung, Betreuung Homepage) 

 Bestellwesen/Fakturierung in SAP 

 Budgetverwaltung (Innenauftrag, Kostenstellen etc.) für Sachmittel,  
Bücher, Büromaterial 

 Reisekostenanträge und –abrechnung 

 Organisation von Veranstaltungen 

 Wartung von Datenbanken (MEDonline, Forschungsportal) 

 Allgemeine Unterstützung bei Lehr- und Forschungsaufgaben 

 Projektbezogene Assistenz 
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK, HaSch,  
Lehrabschluss und mind. 2jährige einschlägige Berufserfahrung) 

 Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Office) 

 Ausgezeichnete Rechtschreibkenntnisse 

 Gute Englischkenntnisse (mindestens B1) 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 SAP-Kenntnisse 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

 Hohe Dienstleistungs- und Kund*innenorientierung 

 Organisationsgeschick 

 Teamorientierung 
 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIb nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Bruttomindestgehalt (Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
EUR 1.994,60 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf Basis der  
kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen bzw.  
zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in  
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/human-resources/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist 
endet am 11. Februar 2021. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Wiederholung der Ausschreibung: 
 

Biomedizinische*r Analytiker*in 
Kennung DFI-PATHOL-2021-000950 

Diagnostik- & Forschungszentrum für Molekulare BioMedizin 
Diagnostik & Forschungsinstitut für Pathologie 

Beschäftigungsausmaß 100% 
Befristung auf die Dauer des Beschäftigungsverbotes und  

einer eventuell anschließenden Karenz 
 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Durchführung von Laboranalysen/bestimmten Analysemethoden 

 Mitwirkung beim Qualitätsmanagement 

 Mitarbeit bei Forschungsprojekten sowie Labortätigkeiten 

 Selbständige Betreuung von Laborgeräten und Arbeitsbereichen 

 Organisations- und Administrationsaufgaben 
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossene Ausbildung zum*zur Biomedizinischen Analytiker*in 

 Eintrag in das Gesundheitsberuferegister 

 Gute EDV-Kenntnisse (MS Office) 

 Gute Englischkenntnisse (Sprachniveau B2) 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Kenntnisse/Erfahrung in der Anfertigung histologischer Schnitte  
von Weich- und Hartgewebe (Paraffin-, Akrylateinbettung, Kryoschnitte) 

 Kenntnisse/Erfahrung mit der Bedienung von Immunhistochemie-Färbegeräten 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

 Selbstständigkeit und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

 Lern- und Reflexionsbereitschaft sowie Forschungsinteresse 

 Teamorientierung 
 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIIa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Bruttomindestgehalt (Basis Vollzeitbeschäftigung/inkl. 
Zulage) von EUR 2.283,67 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf Basis 
der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen bzw. 
zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in  
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/human-resources/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist 
endet am 11. Februar 2021. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Wiederholung der Ausschreibung:  
 

Biomedizinische*r Analytiker*in 
Kennung DFI-PATHOL-2021-000959 

Diagnostik- & Forschungszentrum für Molekulare BioMedizin 
Diagnostik & Forschungsinstitut für Pathologie 

Beschäftigungsausmaß 100% 
 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Arbeiten im Bereich Makropathologie (insbesondere Präparatübernahme  
und Zuordnung, sowie Assistenz des Makropäparatzuschnittes und Präparatentsorgung) 

 Bearbeitung von Biopsiematerial im Aufgabenbereich des makropathologischen Labors 

 Mitwirkung bei der Etablierung neuer Methoden 

 Organisations- und Administrationsaufgaben 

 Selbständige Betreuung von Laborgeräten und Arbeitsbereichen 

 Mitwirkung beim Qualitätsmanagement 
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossene Ausbildung zum*zur Biomedizinischen Analytiker*in 

 Eintrag in das Gesundheitsberuferegister 

 Gute EDV-Kenntnisse (MS Office) 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

 Selbstständigkeit und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

 Teamorientierung 

 Lernbereitschaft 

 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIIa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Bruttomindestgehalt (Basis Vollzeitbeschäftigung/inkl. 
Zulage) von EUR 2.283,67 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf Basis 
der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen bzw. 
zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in  
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/human-resources/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist 
endet am 11. Februar 2021. 
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Zuordnung des Personals zu den Organisationseinheiten gemäß § 11 Abs. 2 des  
Organisationsplans idgF 
 
Die aktuelle Zuordnung der Universitätsangehörigen der Medizinischen Universität Graz ist in MEDonline  
abgebildet. 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor  
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